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Masterstudiengänge 
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Studien- und Prüfungsordnung für die 

nicht lehramtsbezogenen Bachelor- und 

Masterstudiengänge  

an der Universität Potsdam  

(BAMA-O) 

 

- Lesefassung - 

 

Vom 19. November 20251 
 

Der Senat der Universität Potsdam hat auf der 

Grundlage der §§ 18 Abs. 1 und 2, 21 Abs. 2 und 

Abs. 5 S. 2 sowie 62 Abs. 2 Nr. 2 des Brandenburgi-

schen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 18. 

Dezember 2008 (GVBl. I/08 S. 318), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 

2010 (GVBl. I/10 Nr. 35), in Verbindung mit § 3 

Abs. 2 der Verordnung über die Gestaltung von Prü-

fungsordnungen zur Gewährleistung der Gleichwer-

tigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüssen 

vom 7. Juni 2007 (GVBl. II/07 S. 134), zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 15. Juni 2010 (GVBl. 

II/10 Nr. 33) und mit Art. 14 Abs. 1 Nr. 2 der Grund-

ordnung der Universität Potsdam vom 17. Dezember 

2009 (AmBek. UP Nr. 4/2010 S. 60), am 30. Januar 

2013 folgende Satzung beschlossen: 2 
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Anhang 2: (zu § 5 Abs. 5): Empfohlene Verteilung 

der Leistungspunkte (LP) für Zwei-Fä-

cher-Bachelor-Studiengänge (Vollzeit-

studium) 

Anhang 3: (zu § 23 Abs. 3): Akademische Grund-

kompetenzen 

 

 

I. Allgemeiner Teil 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

(1) Diese Ordnung gilt für das Studium und die Prü-

fungen in allen nicht lehramtsbezogenen Bachelor- 

und Masterstudiengängen an der Universität Pots-

dam.  

 

(2) Ergänzend gilt die jeweilige fach- bzw. studien-

gangspezifische Ordnung, die nach Maßgabe dieser 

Ordnung und der jeweils aktuellen Fassung der 

Hochschulprüfungsverordnung (HSPV) erlassen 

wird. 

 

(3) Bei Widersprüchen zwischen dieser Ordnung 

und der jeweiligen fach- bzw. studiengangspezifi-

schen Ordnung gehen die Bestimmungen dieser Ord-

nung jenen der fach- bzw. studiengangspezifischen 

Ordnung vor. 

 

(4) Verweisungen in dieser Ordnung und in den 

fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnungen auf 

das Brandenburgische Hochschulgesetz (BbgHG) 

bzw. die brandenburgische Verordnung über die Ge-

staltung von Prüfungsordnungen zur Gewährleis-

tung der Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen 

und Abschlüssen (Hochschulprüfungsverordnung - 

HSPV) beziehen sich auf die jeweils gültige Fassung 

des BbgHG bzw. der HSPV. Sofern sich aus der je-

weils gültigen Fassung des BbgHG oder der HSPV 

Änderungsbedarfe ergeben, sind diese entsprechend 

umzusetzen.  

 

 

§ 2 Prüfungsausschuss und Modulbeauf-

tragte 

 

(1) Für den jeweiligen Studiengang bzw. das jewei-

lige Studienfach wird vom zuständigen Fakultätsrat 

ein Prüfungsausschuss bestellt, dem Vertreter der 

Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer, mindestens eine akademische Mitarbeiterin 

bzw. ein akademischer Mitarbeiter und mindestens 

eine Studierende bzw. ein Studierender angehören. 

Die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer muss über die Mehrheit der Sitze verfü-

gen. In sachlich begründeten Fällen kann innerhalb 

einer Fakultät ein fachübergreifender Prüfungsaus-

schuss bestellt werden. Der zuständige Fakultätsrat 

benennt aus dem Kreise der dem Prüfungsausschuss 

angehörenden Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzen-

den und deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. 

Stellvertreter. 

 

(2) Die Amtszeit des Prüfungsausschusses beträgt 

zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein 

Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder 

des Ausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer 

Amtsperiode weiter aus, bis die Nachfolger ihr Amt 

angetreten haben. Der Fakultätsrat kann mit der 

Mehrheit seiner Mitglieder vor Ablauf der Amtszeit 

einen neuen Prüfungsausschuss bestellen. 

 

(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit ge-

fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

der bzw. des Vorsitzenden. Der Ausschuss ist be-

schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-

glieder, darunter die bzw. der Vorsitzende oder die 

bzw. der stellvertretende Vorsitzende, anwesend ist. 

Über die Sitzungen des Ausschusses wird Protokoll 

geführt. Der Prüfungsausschuss kann sich eine Ge-

schäftsordnung geben. 

 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 

Bestimmungen dieser Ordnung und der jeweiligen 

fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnung einge-

halten werden und macht gegebenenfalls Ände-

rungsvorschläge für diese Ordnungen. Der Prüfungs-

ausschuss ist insbesondere zuständig für: 

1. die Entscheidung über Anträge von Studieren-

den und Lehrkräften bezüglich der Anwen-

dung dieser Ordnung und der fach- bzw. studi-

engangspezifischen Ordnung, 

2. die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu ei-

nem Modul und die Aufteilung der dem Modul 

zugeordneten Leistungspunkte auf die Lehr-

veranstaltungen des Moduls (Beurteilungs-

grundlage ist dabei der Vorschlag der jeweili-

gen Lehrkraft), 

3. die Bestellung der Modulbeauftragten, 

4. den regelmäßigen Bericht an die Fakultät, ins-

besondere an die für den Studiengang bzw. das 

Studienfach zuständige Studienkommission, 

über die Erfahrungen mit der Anwendung der 

Ordnungen, 

5. die Anerkennung und Anrechnung von Stu-

dien-, Prüfungs- und Graduierungsleistungen, 

6. die Entscheidung über die Eignung einer Be-

rufsausbildung und -erfahrung als Zugangsvo-

raussetzung für das Bachelorstudium gemäß § 

10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11 BbgHG, 

7. die Entscheidung über Nachteilsausgleiche 

nach § 15. 

Zuständigkeiten im Zusammenhang mit Zulassungs- 

und Immatrikulationsverfahren regeln die hierfür er-

lassenen Satzungen.  

 

(5) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss 

Zuständigkeiten auf die Vorsitzende bzw. den Vor-

sitzenden und deren bzw. dessen Stellvertreterin 

bzw. Stellvertreter übertragen. In diesen Fällen in-
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formiert die bzw. der Vorsitzende bzw. die Stellver-

treterin bzw. der Stellvertreter den Ausschuss unver-

züglich über ihre bzw. seine Entscheidung oder sons-

tige Maßnahme. Auf Antrag einer betroffenen Per-

son entscheidet in den gemäß Satz 1 übertragenen 

Angelegenheiten der Prüfungsausschuss als Kollegi-

alorgan. Der Antrag muss unverzüglich nach Be-

kanntgabe der Entscheidung oder sonstigen Maß-

nahme der bzw. des Vorsitzenden bzw. der Stellver-

treterin bzw. des Stellvertreters gestellt werden. Das 

Widerspruchsrecht gemäß Absatz 6 bleibt davon un-

berührt. 

 

(6) Über einen Widerspruch gegen eine Entschei-

dung des Prüfungsausschusses entscheidet der Prü-

fungsausschuss. Diese Entscheidungsbefugnis kann 

nicht gemäß Absatz 5 an die Vorsitzende bzw. den 

Vorsitzenden oder die Stellvertreterin bzw. den 

Stellvertreter delegiert werden. 

 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und de-

ren Stellvertreter sind zur Amtsverschwiegenheit 

verpflichtet. Sofern sie nicht dem öffentlichen 

Dienst angehören, sind sie durch die Vorsitzende 

bzw. den Vorsitzenden entsprechend zu verpflich-

ten. 

 

(8) Für jedes Modul wird vom Prüfungsausschuss 

eine Modulbeauftragte bzw. ein Modulbeauftragter 

bestellt. Die Modulbeauftragten sind insbesondere 

zuständig für 

a) die Entwicklung des Moduls im Zusammen-

wirken mit den übrigen Lehrkräften, 

b) die Koordination des Studienangebotes, 

c) die Koordination von studienbegleitenden Prü-

fungen, wenn mehrere Lehrkräfte beteiligt 

sind, und 

d) die Betreuung und Beratung der Lehrkräfte im 

laufenden Lehrbetrieb. 

Die fach- bzw. studiengangspezifische Ordnung 

kann den Modulbeauftragten weitere Aufgaben zu-

weisen. 

 

 

§ 3 Abschlussgrade der Bachelor- und Mas-

terstudiengänge 

 

Der in dem jeweiligen Studiengang zu verleihende 

akademische Abschlussgrad eines Bachelors bzw. 

Masters wird auf der Grundlage der Hochschulprü-

fungsverordnung des Landes Brandenburg (HSPV) 

in der fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnung 

festgelegt. Der Grad wird von der Universität Pots-

dam durch die jeweilige Fakultät verliehen. Bei ei-

nem Zwei-Fächer-Studiengang richtet sich der Ab-

schlussgrad nach dem Erstfach. Die Verleihung des 

Grades erfolgt nur, wenn zumindest für die letzten 

beiden Semester vor dem Termin der letzten Prü-

fungsleistung die Immatrikulation in dem entspre-

chenden Studiengang an der Universität Potsdam 

vorgelegen hat. 

 

§ 4 Bestimmung der Ziele des Studiums  

 

(1) Ziel des Hochschulstudiums ist der Erwerb eines 

Bachelor- bzw. Mastergrades. Der Bachelor stellt 

den ersten Abschluss des Hochschulstudiums dar 

und besitzt ein eigenständiges berufsqualifizierendes 

Profil. Das Masterstudium führt zu einem weiteren 

berufsqualifizierenden Abschluss. 

 

(2) Die Qualifikationsziele des Studiums und die be-

ruflichen Einsatzfelder nach dem Studium sind in 

der jeweiligen fach- bzw. studiengangspezifischen 

Ordnung zu beschreiben. Die Qualifikationsziele 

müssen dem angestrebten wissenschaftlichen bzw. 

künstlerischen Ausbildungsziel und Abschlussni-

veau entsprechen und beziehen sich vor allem auf die 

Bereiche 

- wissenschaftliche bzw. künstlerische Befähi-

gung, 

- Berufsbefähigung, 

- Befähigung zur bürgerschaftlichen Teilhabe 

- und 

- Persönlichkeitsentwicklung. 

Die zur Erreichung der Qualifikationsziele erforder-

lichen fachlichen, fachübergreifenden, methodi-

schen, sozialen und personalen Kompetenzen wer-

den im Studienverlauf in entsprechend konzipierten 

Modulen erworben. 

 

 

§ 4a Teilzeiteignung und -studium, Teilzeit-

studiengang 

 

(1) Das Studium in Studiengängen nach dieser Ord-

nung ist regelmäßig ein Vollzeitstudium. Abwei-

chungen sind möglich, wenn das Studium im jewei-

ligen Studiengang oder Studienfach teilzeitgeeignet 

oder ausdrücklich als ein Teilzeitstudiengang ausge-

wiesen ist. 

 

(2) Die jeweilige fach- bzw. studiengangspezifische 

Studien- und Prüfungsordnung regelt, ob der Studi-

engang oder das Studienfach auch in Teilzeit studiert 

werden kann (Teilzeiteignung). Das bei Teilzeiteig-

nung ermöglichte Teilzeitstudium stellt eine indivi-

duelle Streckung des Studiums dar, indem die Stu-

dierenden höchstens die Hälfte der für das jeweilige 

Semester vorgesehenen Aufwendungen des entspre-

chenden Vollzeitstudiums betreiben, ansonsten in-

tegrieren sich die Studierenden dabei in den norma-

len Studien- und Lehrveranstaltungsbetrieb; ein spe-

zielles Teilzeitstudiencurriculum wird nicht erstellt. 

Eine Teilzeiteignung bei einem Zwei-Fächer-Ba-

chelorstudiengang liegt nur dann vor, wenn die Teil-

zeiteignung für alle Studienfächer festgestellt wurde. 

Teilzeitstudiensemester werden als halbe Fachse-

mester und als volle Hochschulsemester gezählt, es 

sei denn, es wird Kenntnis darüber erlangt, dass die 

Studierenden durch eine Leistungserfassung in dem 

beantragten Semester mehr als 18 Leistungspunkte 

erworben haben. Fristen zur Erbringung einer Prü-

fungsleistung werden durch das Teilzeitstudium 
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nicht gehemmt oder verlängert. Vor dem Teilzeitstu-

dium durch Belegung oder Anmeldung begründete 

konkrete Prüfungsrechtsverhältnisse bestehen wäh-

rend des Teilzeitstudiums fort und finden keine An-

rechnung auf die nach Satz 4 Halbsatz 2 erwerbbaren 

Leistungspunkte. Die Beantragung des Teilzeitstudi-

ums durch die Studierenden regelt die Immatrikula-

tionsordnung.  
 

(3) Ein Teilzeitstudiengang zeichnet sich abwei-

chend von Absatz 2 dadurch aus, dass er für alle Stu-

dierenden in Teilzeitform organisiert und angeboten 

wird. Die Studien- und Prüfungsordnung bestimmt 

in diesem Fall entsprechend der studienorganisatori-

schen Gestaltung eine von § 19 Abs. 3 BbgHG ab-

weichende Regelstudienzeit. Die Teilzeitform wird 

für berufsbegleitend organisierte, weiterbildende 

Studiengänge empfohlen. 

 

 

§ 5 Module und Studienverlauf 

 

(1) Module sind in sich abgeschlossene abprüfbare 

Einheiten, die die Stoffgebiete thematisch und zeit-

lich abgerundet zusammenfassen. Ein Modul um-

fasst im Regelfall Inhalte eines einzelnen Semesters 

oder eines Studienjahres. In besonders begründeten 

Fällen kann sich ein Modul auch über mehrere Se-

mester erstrecken. Ein Modul umfasst in der Regel 

zwischen 6 und 18 Leistungspunkten. Bei Zwei-Fä-

cher-Bachelor-Studiengängen umfassen die Module 

in der Regel 6, 9, 12, 15 oder 18 Leistungspunkte.  

 

(2) Die in einem Modul festgelegten Leistungen sind 

studienbegleitend zu erbringen. Jedes Modul, soweit 

es nicht ausschließlich oder ganz überwiegend prak-

tische Abschnitte umfasst, ist mit einer Note abzu-

schließen. Die Module sind einschließlich des Ar-

beitsaufwands und der zu vergebenden Leistungs-

punkte in der fach- bzw. studiengangspezifischen 

Ordnung zu beschreiben. Zur besseren Übersicht-

lichkeit des Studiums werden die Module in der 

fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnung in ei-

nem Modulkatalog zusammengefasst. Die Beschrei-

bung eines Moduls im Modulkatalog muss mindes-

tens enthalten: 

- Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, 

- Modulart (Pflicht- oder Wahlpflichtmodul), 

- Lehrformen (einschließlich Kontaktzeit in Se-

mesterwochenstunden), 

- Voraussetzungen für die Teilnahme auf Mo-

dulebene, 

- Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-

tungspunkten (Prüfungsnebenleistungen, Form 

der Modulprüfung und ggf. Anzahl und 

Form(en) der Modulteilprüfungen), 

- Arbeitsaufwand für das Modul (gemessen in 

Leistungspunkten und/oder Selbstlernzeit in 

Zeitstunden), 

- Häufigkeit des Angebots, 

- Anbietende Lehreinheit(en). 

Die Modulbeschreibungen sollen Angaben zur Lehr-

sprache enthalten, wenn Veranstaltungen nicht in 

deutscher Sprache durchgeführt werden. Für die Mo-

dulbeschreibungen ist eines der Muster aus Anhang 

1 zu verwenden. Bei Studiengängen, die mit einer 

anderen Hochschule gemeinsam betrieben werden 

(Kooperationsstudiengang), werden die Muster aus 

Anhang 1 lediglich empfohlen. 

 

(2a) Die jeweils zuständige Fakultät kann Modulbe-

schreibungen in einem fakultätsweiten fachübergrei-

fenden Modulkatalog zusammenstellen; der Modul-

katalog ist als Satzung zu erlassen. Die Modulbe-

schreibungen in einem fakultätsweiten Modulkata-

log müssen den Anforderungen dieser Ordnung ent-

sprechen. Sofern und soweit Modulbeschreibungen 

in einem fakultätsweiten übergreifenden Modulkata-

log enthalten sind, kann die fach- bzw. studien-

gangspezifische Ordnung auf diese Module verwei-

sen. 

 

(3) Ist ein und dasselbe Modul Bestandteil des Cur-

riculums unterschiedlicher Fächer, muss dieses Mo-

dul im Falle einer Kombination von zwei dieser Fä-

cher in einem Fach durch ein anderes Modul ersetzt 

werden. Näheres regeln die jeweiligen fach- bzw. 

studiengangspezifischen Ordnungen der betroffenen 

Fächer.  

 

(4) Mögliche Lehrformen sind insbesondere: 

a)  Vorlesungen (V) 

 Vorlesungen dienen der Darstellung größerer 

Zusammenhänge und der Systematisierung 

theoretischen Wissens. In Vorlesungen werden 

abgegrenzte Stoffgebiete unter Heranziehung 

neuer Forschungsergebnisse in übersichtlicher 

Form dargestellt.  

b)  Seminare (S) 

 Seminare sind Veranstaltungen mit vertiefen-

dem Charakter. Die Studierenden sollen dazu 

befähigt werden, unter Anleitung selbst aktiv 

die für die jeweilige Thematik charakteristi-

schen Problemstellungen im Rahmen einer kri-

tischen Auseinandersetzung mit der relevanten 

Forschung nach wissenschaftlichen Kriterien 

zu spezifizieren, systematisch zu entfalten und 

methodisch zu bearbeiten. 

c)  Übungen (Ü)  

 Übungen sind begleitende Veranstaltungen, in 

denen vor allem die Fähigkeiten und Fertigkei-

ten weiterentwickelt werden. 

d)  Praktika 

 Praktika dienen der Vertiefung des Fachwis-

sens durch Aneignung und Anwendung fach-

spezifischer Arbeitsmethoden bzw. sind außer-

halb der Hochschule zu absolvieren und führen 

die Studierenden an die Probleme und Aufga-

benbereiche ihres späteren Berufsfeldes heran. 

e)  Kolloquien (K) 

 Kolloquien dienen der Darstellung eigener 

Forschungsleistungen der Studierenden sowie 
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der Schulung ihrer Fähigkeit, in Diskussions-

prozesse einzugreifen. Im Rahmen eines Kol-

loquiums bietet sich die Möglichkeit, entste-

hende Qualifikationsarbeiten zur Diskussion 

zu stellen und/oder aktuelle Forschungsansätze 

kennen zu lernen und zu erproben. 

 

(5) Die Studieninhalte sind bei einem Vollzeitstu-

dium so auszuwählen und zu begrenzen, dass das 

Bachelor- bzw. das Masterstudium in der jeweiligen 

Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Zur 

Dokumentation der Studierbarkeit muss jede fach- 

bzw. studiengangspezifische Ordnung einen exemp-

larischen Studienverlaufsplan je Abschlussart ent-

halten, der eine mögliche und studierbare Abfolge 

aller Module sowie die Anfertigung der Abschluss-

arbeit innerhalb der Regelstudienzeit eines Studien-

gangs aufzeigt. Ist ein Studienbeginn zum Sommer- 

und Wintersemester möglich, ist in der fach- bzw. 

studiengangspezifischen Ordnung die Studierbarkeit 

entsprechend für den Beginn zum Sommer- und zum 

Wintersemester in Form von Studienverlaufsplänen 

aufzuzeigen. Für Bachelor-Studiengänge sind bei 

der Dokumentation der Studierbarkeit im Studien-

verlaufsplan die Module zum Erwerb von Schlüssel-

kompetenzen zu berücksichtigen, bei Zwei-Fächer-

Bachelor-Studiengängen zusätzlich auch der Stu-

dienaufwand des zweiten Fachs. Für Zwei-Fächer-

Bachelor-Studiengänge wird zur Sicherung der Stu-

dier- und Kombinierbarkeit der Fächer eine Vertei-

lung der Leistungspunkte gemäß Anhang 2 empfoh-

len. 

 

 

§ 5a  Anwesenheit  

 

(1) Studien- und Prüfungsordnungen dürfen die re-

gelmäßige Teilnahme bzw. Anwesenheitspflicht in 

Lehrveranstaltungen (Präsenzpflicht) für den Ab-

schluss eines Moduls oder die Zulassung zu einer 

Modul(teil)prüfung grundsätzlich nicht vorsehen.  

 

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann jedoch eine 

Präsenzpflicht als Voraussetzung für den Abschluss 

eines Moduls oder die Zulassung zur Modul(teil)prü-

fung vorgesehen werden. Diese Ausnahmen sind auf 

die folgenden Lehr- und Lernformen zu beschrän-

ken:  

- Sprachkurse,  

- Praktika, 

- praktische Übungen (z.B. Laborübungen, 

Computerübungen, Sportübungen, musikprak-

tische Kurse, Tafelübungen), 

- Exkursionen,  

- Lehrforschungsprojekte oder Seminare, wenn 

im Rahmen der Lehrveranstaltung laut der Mo-

dulbeschreibung solche fachlichen, methodi-

schen, personalen oder sozialen Kompetenzen 

vermittelt werden, die für den erfolgreichen 

Abschluss des Moduls nicht im Selbststudium 

anzueignen sind und für deren Erwerb eine ak-

tive und regelmäßige Teilnahme erforderlich 

ist, 

- Veranstaltungen, bei denen Dritte einbezogen 

werden (z.B. Schülerinnen bzw. Schüler oder 

sonstige Dritte). 

 

(3) Diese Ausnahmen müssen in der jeweiligen fach- 

bzw. studiengangspezifischen Studien- und Prü-

fungsordnung als Prüfungsnebenleistung geregelt 

sein. Ohne eine solche Regelung ist eine Präsenz-

pflicht nicht durchsetzbar. Soweit eine regelmäßige 

Teilnahme gefordert wird, ist das Maß in der Stu-

dien- und Prüfungsordnung zu definieren. Soweit 

eine Präsenzpflicht gefordert wird, beträgt die Quote 

der Anwesenheit mindestens 70%, sofern die jewei-

lige fach- bzw. studiengangspezifische Studien- und 

Prüfungsordnung keine höhere Quote bestimmt. 

 

(4) Für weiterbildende Masterstudiengänge finden 

die Absätze 1-3 keine Anwendung.  

 

 

§ 6 Leistungspunkte 

 

(1) Das Leistungspunktsystem ist ein formaler Me-

chanismus zur Gliederung, Berechnung und Be-

scheinigung des Studienaufwands. 

 

(2) Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für 

den Studienaufwand der Studierenden. Sie umfassen 

sowohl die Kontaktzeit als auch die Zeit für die Vor- 

und Nachbereitung des Lehrstoffes (Präsenz- und 

Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prü-

fungsvorbereitungen sowie gegebenenfalls Praktika. 

 

(3) Ein Leistungspunkt entspricht einem durch-

schnittlichen studentischen Arbeitsaufwand von 25 

bis 30, in der Regel 30 Zeitstunden. Für ein Semester 

sind entsprechend dem European Credit Transfer 

System (ECTS) in der Regel 30 Leistungspunkte 

vorgesehen. Bei einem Teilzeitstudiengang sind in 

der Regel 15 Leistungspunkte für ein Semester vor-

gesehen. 

 

(4) Einzelnen Studienleistungen als Teil von Modu-

len kann ein Leistungspunkteumfang zugeordnet 

werden; die Leistungspunkte werden in diesem Fall 

jedoch erst vergeben, wenn das Modul erfolgreich 

abgeschlossen wurde. 

 

(5) Leistungspunkte für ein Modul werden nur ein-

mal vergeben. Lehrveranstaltungen, die in mehreren 

Modulen angeboten werden, können nur einmal zur 

Leistungspunktevergabe belegt werden. 

 

(6) Die Vergabe von Leistungspunkten für prakti-

sche Studienabschnitte ist nur möglich, wenn die 

Praxisphasen von der Hochschule inhaltlich be-

stimmt sind, in der Regel durch Lehrveranstaltungen 

begleitet und mit einem Leistungsnachweis abge-

schlossen werden. 
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§ 7 Prüfungsbefugnis  

 

(1) Zur Abnahme von Prüfungen sind das an einer 

Hochschule hauptberuflich tätige wissenschaftliche 

und künstlerische Personal, Lehrbeauftragte sowie in 

der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene 

Personen befugt. Prüfungen sollen nur von Personen 

abgenommen werden, die Lehraufgaben erfüllen. 

Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewer-

tet werden, die selbst mindestens die durch die Prü-

fung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifi-

kation besitzen. 

 

(2) Die Prüfungsbefugnis bezieht sich auf das Fach, 

in dem die jeweilige Lehrkraft an der Universität 

Potsdam regelmäßig eine auf die jeweilige Prüfung 

hinführende Lehrveranstaltung abhält oder längstens 

vier Semester vor der Prüfung gehalten hat. Über 

Ausnahmen von dem Erfordernis der Fachzugehö-

rigkeit und von der Ausschlussfrist entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

 

(3) Näheres zur Prüfungsbefugnis bei Abschlussar-

beiten regeln die §§ 26 und 30.  

 

 

§ 7a  Prüfungsanspruch, Prüfungsfrist, Studi-

enverlaufsvereinbarung, Exmatrikula-

tion, vorläufige Masterimmatrikulation 

 

(1) Der Prüfungsanspruch einer bzw. eines Studie-

renden besteht nur in dem Studiengang, in dem die 

bzw. der Studierende immatrikuliert ist.  

 

(2) Die bzw. der Studierende muss bis zum Ablauf 

der Regelstudienzeit zuzüglich vier Semester das 

Bachelor- bzw. Masterstudium beenden (Prüfungs-

frist). Bei Zwei-Fächer-Bachelorstudiengängen 

muss die bzw. der Studierende bis zum Ende des 

zehnten Fachsemesters des jeweiligen Faches (Prü-

fungsfrist) die zum Abschluss des Faches nach § 22 

Abs. 5 erforderlichen Leistungspunkte (im Erstfach 

inklusive der Bachelorarbeit und inklusive der 

Schlüsselkompetenzen) nachweisen. Der Ablauf der 

Prüfungsfrist ist während der Bewertung der letzten 

für den Abschluss erforderlichen Leistung gehemmt. 
Soweit die letzte Leistung die Bachelor- oder Mas-

terarbeit ist, erstreckt sich die Hemmung auch auf 

die ggf. vorgesehene Disputation nach § 30 Abs. 11. 

 

(3) Bei Teilzeitstudiengängen oder Studiengängen, 

die mit einer anderen Hochschule gemeinsam betrie-

ben werden (Kooperationsstudiengang), kann die 

fach- bzw. studiengangspezifische Studien- und Prü-

fungsordnung eine abweichende Prüfungsfrist fest-

legen. 

 

(4) Studierende, die den Abschluss des Studiengangs 

bzw. des Studienfachs in der Prüfungsfrist nach Ab-

satz 2 bzw. 3, nicht erreichen, sind verpflichtet, an 

einer Studienfachberatung teilzunehmen. Die Studi-

enfachberatung erfolgt durch die Prüfungsaus-

schussvorsitzende bzw. den -vorsitzenden oder de-

ren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter. 

Der Prüfungsausschuss kann Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer oder Akademische Beschäf-

tigte in seinem Zuständigkeitsbereich nach § 2 

Abs. 1, die nicht Mitglied des Prüfungsausschusses 

sein müssen, mit der Durchführung der Beratungs-

gespräche beauftragen. Nimmt die bzw. der Studie-

rende trotz Einladung an der Studienfachberatung 

nicht teil, erlischt nach Ablauf der Prüfungsfrist nach 

Absatz 2 der Prüfungsanspruch mit der Folge der Ex-

matrikulation nach § 15 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BbgHG.  

 

(5) Ziel der Studienfachberatung nach Absatz 4 ist 

der Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung. In 

der Studienverlaufsvereinbarung ist eine Verpflich-

tung der bzw. des Studierenden aufzunehmen, inner-

halb einer angemessenen Frist die fehlenden Stu-

dien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. Die Stu-

dienverlaufsvereinbarung ist von dem Studierenden 

und der bzw. dem Prüfungsausschussvorsitzenden 

oder deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stell-

vertreter oder der bzw. dem vom Prüfungsausschuss 

nach Absatz 4 Satz 3 beauftragten Hochschullehrerin 

bzw. Hochschullehrer oder der bzw. dem Akademi-

schen Beschäftigten zu unterzeichnen. In aufgehobe-

nen Studiengängen ist eine Verlängerung und ein 

Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung längs-

tens bis zu dem Zeitpunkt möglich, zu welchem die 

jeweilige Regelstudienzeit des betroffenen Studien-

ganges bzw. -faches zuzüglich weiterer zehn Semes-

ter gerechnet ab dem Zeitpunkt der Aufhebung ab-

läuft. 

 

(6) Eine Studienverlaufsvereinbarung nach Absatz 5 

ist nicht erforderlich, wenn die bzw. der Studierende 

spätestens während des Termins der Beratung nach 

Absatz 4 geltend macht, dass sie bzw. er die Nicht-

einhaltung der Prüfungsfrist nach Absatz 2 bzw. 3 

nicht zu vertreten hat (Härtefall). Solche Fälle sind 

insbesondere 

a)  längerfristige, chronische Erkrankung bzw. 

Behinderungen, die durch ein fachärztliches 

Attest nachzuweisen sind,  

b)  Zeiten des Mutterschutzes, 

c)  Elternzeit, 

d)  Zeiten der Pflege von pflegebedürftigen Ange-

hörigen, Ehegatten oder Lebenspartnern oder 

e)  die Wahrnehmung eines Amtes in der akade-

mischen Selbstverwaltung gemäß Art. 3 Abs. 4 

der Grundordnung. 

In diesen Fällen verlängert der Prüfungsausschuss 

ohne Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung 

nach Absatz 5 die Prüfungsfrist nach Absatz 2 bzw. 

3 angemessen abhängig vom jeweiligen Härtefall. In 

aufgehobenen Studiengängen ist eine Verlängerung 

aus Härtefallgründen längstens bis zu dem Zeitpunkt 

möglich, zu welchem die jeweilige Regelstudienzeit 

des betroffenen Studienganges bzw. -faches zuzüg-

lich weiterer zehn Semester gerechnet ab dem Zeit-

punkt der Aufhebung abläuft. Eine Verlängerung der 
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Prüfungsfrist und Befreiung von der Studienfachbe-

ratung erfolgt nicht, wenn der Nachteil bereits im 

Rahmen des Studiums ausgeglichen wurde. Nach 

Ablauf der aufgrund eines Härtefalls ausgesproche-

nen Verlängerung der Prüfungsfrist finden Absatz 4 

bis 5 Anwendung.  

 

(7) Erfüllt die Studierende bzw. der Studierende die 

in der Studienverlaufsvereinbarung festgelegten An-

forderungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt nicht, 

erlischt nach Ablauf der verlängerten Prüfungsfrist 

der Prüfungsanspruch mit der Folge der Exmatriku-

lation nach § 15 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BbgHG. Das gilt 

nicht, wenn die bzw. der Studierende das Fristver-

säumnis nicht zu vertreten hat und dieses spätestens 

bis zum Beginn des Rückmeldezeitraums vor Ablauf 

der verlängerten Prüfungsfrist nach Absatz 5 bei der 

bzw. dem Prüfungsausschussvorsitzenden oder de-

ren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter 

geltend macht. Das Fristversäumnis ist dann nicht zu 

vertreten, wenn während der verlängerten Prüfungs-

frist ein unverschuldeter Härtefall aufgetreten ist, der 

die Erfüllung der Studienverlaufsvereinbarung ver-

hindert hat. Ein Härtefall liegt insbesondere vor bei: 

a)  längerfristiger, schwerwiegende Erkrankung, 

die durch ein fachärztliches Attest nachzuwei-

sen sind, 

b)  Behinderungen/chronische Erkrankungen, die 

durch ein fachärztliches Attest nachzuweisen 

sind, 

c)  Zeiten des Mutterschutzes, 

d)  Elternzeit oder  

e)  Zeiten der Pflege von pflegebedürftigen Ange-

hörigen, Ehegatten oder Lebenspartnern. 

In diesen Fällen kann auf Antrag des bzw. der Stu-

dierenden eine weitere angemessene Verlängerung 

der Prüfungsfrist nach Absatz 5 und 2 bzw. 3 abhän-

gig vom jeweiligen Härtefall erfolgen. Ohne eine 

Verlängerung oder nach Ablauf der Verlängerung 

gilt Satz 1. 

 

(8) Im Fall des rückwirkenden Wegfalls einer vor-

läufigen Immatrikulation und der endgültigen Ab-

lehnung der Immatrikulation in einen Masterstudi-

engang gelten während der vorläufigen Immatriku-

lation erbrachte Leistungen im Masterstudium als 

nicht erbracht. 

 

 

§ 8 Leistungserfassung – Ziel und Begriffs-

bestimmungen 

 

(1) Der Leistungserfassungsprozess dokumentiert 

die Prüfungs- und Studienleistungen. 

 

(2) Prüfungsleistungen sind benotete Leistungen, die 

in die Gesamtnote des Studiengangs eingehen. Alle 

anderen Leistungen sind Studienleistungen.  

 

(2a) Die in einer Prüfung zu erbringenden Prüfungs-

leistungen können nach Maßgabe dieser Ordnung 

und der jeweiligen fachspezifischen Ordnung insbe-

sondere in Form von mündlichen Prüfungen, Klau-

suren, Projektarbeiten, schriftlichen Hausarbeiten, 

Referaten und Testaten erbracht werden. Soweit die 

fachspezifische Ordnung nicht ausdrücklich etwas 

anderes regelt, können nicht-mündliche Prüfungen 

auch mittels elektronischer Medien durchgeführt, er-

fasst bzw. ausgewertet werden. Dies gilt insbeson-

dere für Aufsichtsarbeiten wie Klausuren. 

 

(2b) Die Mindestdauer von mündlichen Prüfungen 

soll je Studierenden 15 Minuten nicht unterschreiten. 

Die Dauer von Klausurarbeiten soll 90 Minuten 

nicht unterschreiten. Für eine Modul(teil)prüfung 

dürfen in der Modulbeschreibung im Modulkatalog 

der fachspezifischen Ordnung oder im fakultätswei-

ten fachübergreifenden Modulkatalog maximal drei 

unterschiedliche Prüfungsformen bestimmt werden. 

Innerhalb eines Semesters sollen alle Kandidatinnen 

und Kandidaten nach der gleichen Prüfungsform ge-

prüft werden. Die Prüfungsform und gegebenenfalls 

der Einsatz elektronischer Medien nach Absatz 2a 

Satz 2 ist spätestens zu Beginn der Vorlesungszeit 

bekannt zu geben. 

 

(3) Modulprüfungen bestehen in der Regel aus einer 

(einzigen) Prüfungsleistung. In diesem Fall ist die 

Modulprüfung auf alle dem jeweiligen Modul zuge-

ordneten Qualifikationsziele zu beziehen. In begrün-

deten Fällen können aufgrund eines fachspezifischen 

Prüfungskonzeptes Modulprüfungen nach Maßgabe 

der fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnung aus 

mehreren Prüfungen (Modulteilprüfungen) beste-

hen. Ein fachspezifisches Prüfungskonzept muss 

darlegen, dass trotz Modulteilprüfungen eine adä-

quate und belastungsangemessene Prüfungsdichte 

und -organisation sichergestellt sind und die didakti-

sche Konzeption und das Prinzip der Kompetenzori-

entierung Beachtung finden. Die Prüfungsgesamtbe-

lastung muss bezogen auf den jeweiligen Studien-

gang oder das Studienfach insgesamt angemessen 

sein.  

 

(4) In der fach- bzw. studiengangspezifischen Ord-

nung können einzelne Studienleistungen als Voraus-

setzung für die Zulassung/Teilnahme an einer Mo-

dulprüfung oder ggf. einer Modulteilprüfung oder in 

sonstiger Form als Voraussetzung für den Abschluss 

eines Moduls bestimmt werden („Prüfungsneben-

leistungen“). Soweit die fach- bzw. studiengangspe-

zifische Ordnung keine anderweitigen Regelungen 

trifft, sind die Prüfungsnebenleistungen lediglich 

Voraussetzung für den Abschluss eines Moduls. 

 

(5) Studienbüro im Sinne dieser Ordnung ist das 

zentrale Studienbüro der Universität Potsdam. Bei 

weiterbildenden Studiengängen, Kooperationsstudi-

engängen und Studiengängen der juristischen Fakul-

tät und der Digital Engineering Fakultät kann die 

fach- bzw. studiengangspezifische Ordnung eine an-

dere Stelle benennen, auf die die Aufgaben des Stu-
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dienbüros übertragen werden. Näheres zu den for-

malen Anforderungen an die Übermittlung von Wil-

lenserklärungen gegenüber dem Studienbüro wird 

auf den Internetseiten der Universität Potsdam ver-

öffentlicht, sofern diese Ordnung oder andere Best-

immungen keine ausdrückliche Regelung enthält. 

 

(6) Fehler bzw. Störungen im Leistungserfassungs-

verfahren sind unverzüglich zu rügen und glaubhaft 

zu machen. Bestehende Fehler im Leistungserfas-

sungsverfahren sind in geeigneter und angemessener 

Art und Weise auszugleichen.  

 

 

§ 8a  Leistungserfassung und digitale Infor-

mations- und Kommunikationstechnolo-

gien 

 

(1) Die Leistungserfassung an der Universität kann 

unter Verwendung von digitalen Informations- und 

Kommunikationstechnologien ohne persönliche An-

wesenheit in einem Prüfungsraum in der Universität 

Potsdam erfolgen (Online-Leistungserfassung). 

 

(2) Mündliche und praktische Leistungen in diesem 

Sinne werden als Videokonferenz, Klausuren als 

Online-Klausuren durchgeführt. Eine Videokonfe-

renz setzt voraus, dass Bild und Ton über die Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie zeit-

gleich an diejenigen Orte übertragen wird, an denen 

sich die Studierenden, die zur Abnahme von Leistun-

gen befugten Personen und ggf. die Beisitzerin bzw. 

der Beisitzer befinden. Online-Klausuren setzen eine 

Bearbeitung aller Teilnehmenden zum gleichen Prü-

fungszeitpunkt voraus.  

 

(3) Ob eine Online-Leistungserfassung erfolgen soll, 

wird rechtzeitig vor Durchführung der Leistungser-

fassung bekanntgegeben. Mit der Bekanntgabe ist 

den Studierenden mitzuteilen, welche technischen 

Voraussetzungen für die Teilnahme erforderlich 

sind; ein vorheriger Test der technischen Vorausset-

zungen ist zu ermöglichen. Einer bzw. einem Studie-

renden ist nach ihrer bzw. seiner Wahl die Teil-

nahme in Präsenz ohne Online-Leistungserfassung 

zu ermöglichen; § 8 Abs. 2a bleibt unberührt. Bei ei-

ner Durchführung in Präsenz soll die Prüfung zum 

gleichen Prüfungszeitpunkt ermöglicht werden. Ist 

dieses nicht möglich, ist unter Wahrung vergleichba-

rer Bedingungen innerhalb desselben Prüfungszeit-

raums ein weiterer Prüfungstermin für den Präsenz-

termin festzusetzen. 

 

(4) Technische Störungen gelten als Störungen des 

Prüfungsverfahrens und sind in geeigneter und ange-

messener Weise auszugleichen, sofern sie offen-

sichtlich sind oder sie unverzüglich angezeigt sowie 

glaubhaft gemacht wurden und nicht von der bzw. 

dem Studierenden zu vertreten sind.  

 

(5) Bei Aufsichtsprüfungen wie mündlichen Prüfun-

gen oder Klausuren sind die Studierenden verpflich-

tet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prü-

fung eingesetzten Informations- und Kommunikati-

onstechnologien zu aktivieren (Videoaufsicht). Eine 

darüberhinausgehende Raumüberwachung findet 

nicht statt. Die Videoaufsicht ist im Übrigen so ein-

zurichten, dass der Persönlichkeitsschutz und die 

Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu den 

berechtigten Kontrollzwecken erforderlich einge-

schränkt werden. Die Videoaufsicht erfolgt durch 

Aufsichtspersonal der Universität Potsdam. Eine 

Aufzeichnung der Prüfung erfolgt nicht.  

 

(6) Die Bestimmungen des Datenschutzes bleiben 

unberührt. 

 

 

§ 9 Teilnahme an der Leistungserfassung 

 

(1) Lehrveranstaltungen müssen belegt werden. Die 

Belegung bezeichnet die Absicht der Studierenden, 

an der Lehrveranstaltung teilzunehmen. 

 

(2) Das Erbringen von Prüfungsleistungen und Prü-

fungsnebenleistungen setzt die form- und fristge-

mäße Anmeldung durch die bzw. den Studierenden 

und die Zulassung durch die Dozentin bzw. den Do-

zenten, im Fall des Absatz 5 oder der bzw. des Mo-

dulbeauftragten im Fall des Absatz 4 voraus. Studie-

rende haben einen Anspruch auf Zulassung zu Lehr-

veranstaltungen und zu Prüfungen, wenn sie die in 

der Modulbeschreibung nach § 5 geregelten Zu-

gangsvoraussetzungen erfüllen und bei einer Be-

grenzung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer ausgewählt wurden. Die Entscheidung über 

die Zulassung muss innerhalb von einer Woche nach 

Ende des Anmeldezeitraums dem bzw. der Studie-

renden mitgeteilt werden. 

 

(3) Die Belegung und Anmeldung erfolgt über das 

Campusmanagementsystem, sofern dieses für den 

jeweiligen Studiengang bzw. das jeweilige Studien-

fach zur Verfügung steht, anderenfalls in geeigneter 

Form, welche rechtzeitig auf den Internetseiten der 

Universität Potsdam veröffentlicht wird. Bei Anmel-

dung nach Absatz 2 muss eine Immatrikulation in 

dem Studiengang nach § 7a Abs. 1 vorliegen.  

 

(4) Bei den Modulprüfungen, die nicht unmittelbar 

einer bestimmten Lehrveranstaltung zugeordnet 

sind, legt die bzw. der Modulbeauftragte den Prü-

fungszeitpunkt spätestens sechs Wochen vor der 

Prüfung fest. Die Anmeldung nach Absatz 2 erfolgt 

spätestens am achten Kalendertag vor dem Prüfungs-

zeitpunkt. Eine spätere Anmeldung ist ausgeschlos-

sen (Ausschlussfrist). Eine erfolgte Anmeldung 

kann bis zum zweiten Kalendertag vor dem Prü-

fungszeitpunkt zurückgenommen werden. Die Form 

der Rücknahme muss dabei der Form der Anmel-

dung entsprechen. Nach der Rücknahme der Anmel-
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dung bedarf es einer erneuten Anmeldung und Zu-

lassung, um am Leistungserfassungsprozess teilneh-

men zu können; eventuell bereits erbrachte Prü-

fungsnebenleistungen bleiben jedoch gültig. Bei 

Hausarbeiten legt die bzw. der Modulbeauftragte die 

Anmeldungsfristen fest. 

 

(5) Bei der lehrveranstaltungsbegleitenden Leis-

tungserfassung erfolgt die Anmeldung nach Ab-

satz 2 durch die Belegung der jeweiligen Lehrveran-

staltung. Eine Anmeldung außerhalb des Belegungs- 

und Anmeldezeitraums ist ausgeschlossen (Aus-

schlussfrist). Die Anmeldung kann innerhalb einer 

Frist (Rücktrittsfrist), zurückgenommen werden. Die 

Form der Rücknahme muss dabei der Form der An-

meldung entsprechen. Der konkrete Prüfungstermin 

ist spätestens eine Woche vor Ende der Rücktritts-

frist in geeigneter Form bekanntzugeben. Der Rück-

tritt ist nach erbrachter Prüfungsleistung ausge-

schlossen. Nach der Rücknahme der Anmeldung be-

darf es einer erneuten fristgerechten Anmeldung und 

einer Zulassung, um am Leistungserfassungsprozess 

teilnehmen zu können; eventuell bereits erbrachte 

Prüfungsnebenleistungen bleiben jedoch gültig. Bei 

geblockten Lehrveranstaltungen kann die Dozentin 

bzw. der Dozent abweichende Fristen für die Bele-

gung und den Rücktritt festlegen. 

 

(6) Der Zeitraum für die fristgemäße Belegung/An-

meldung (Anmelde- und Belegungszeitraum) und 

die Rücktrittsfrist nach Absatz 5 werden von der 

Kommission für Lehre und Studium der Universität 

Potsdam (LSK) gemeinsam mit den Vorlesungs- und 

Prüfungszeiträumen rechtzeitig für jedes Semester 

festgelegt und in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Universität Potsdam veröffentlicht; er soll zudem 

in sonstiger geeigneter Weise bekanntgegeben wer-

den. Die Fristbestimmung muss angemessene Rege-

lungen für Studierende enthalten, die sich erst im 

Nachrückverfahren oder aus sonstigen nicht von 

ihnen zu vertretenden Gründen erst nach Ablauf der 

allgemeinen Immatrikulationsfrist immatrikulieren 

können. 

 

(7) Bei Teilzeitstudiengängen kann die fach- bzw. 

studiengangspezifische Satzung andere Belegungs-, 

Anmelde- und Rücktrittsfristen und -formen vorse-

hen, soweit hierfür ein besonderer Grund vorliegt. 

 

(8) Bei Antritt der Leistungserfassung erfolgt eine 

Überprüfung der Identität der bzw. des Studierenden 

durch Vorlage eines gültigen amtlichen Lichtbild-

ausweises. Bei einer Online-Leistungserfassung 

nach § 8a erfolgt die Überprüfung der Identität mit 

Hilfe der Videoübertragungsvorrichtung oder in an-

derer zur Identifizierung geeigneter Weise. Eine 

Aufzeichnung der hierfür erhobenen oder verarbei-

teten Daten ist unzulässig. Eine wiederholte Über-

prüfung der Identität während der jeweiligen Leis-

tungserfassung ist zulässig. 

 

§ 9a  Teilnahmebegrenzungen bei Lehrveran-

staltungen und Prüfungen  

 

(1) Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in 

der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-

grenzt werden, wenn didaktische, räumliche oder si-

cherheitstechnische Gründe dieses erforderlich ma-

chen.  

 

(2) Zuständig für die Festlegung der nicht zu über-

schreitenden konkreten Gruppengröße für Lehrver-

anstaltungen und Prüfungen ist die verantwortliche 

Dozentin/Prüferin bzw. der Dozent/Prüfer. 

 

(3) Die festzulegenden Gruppengrößen bei Lehrver-

anstaltungen orientieren sich an den Empfehlungen 

der Hochschulrektorenkonferenz zur Sicherung der 

Qualität von Studium und Lehre in Bachelor- und 

Masterstudiengängen.  

 

(4) Die nicht zu überschreitende Gruppengröße wird 

im Campusmanagementsystem, sofern dieses für 

den jeweiligen Studiengang bzw. das jeweilige Stu-

dienfach zur Verfügung steht, oder sonst in geeigne-

ter Form vor Beginn des Belegungs- und Anmelde-

zeitraums bekanntgegeben. 

 

(5) Sofern unter Aufwendung der vorhandenen Res-

sourcen die Möglichkeit besteht, sollten zu einem 

späteren Zeitpunkt weitere Angebote unterbreitet 

werden, um Verzögerungen im Studium zu verrin-

gern.  

 

 

§ 9b  Auswahlverfahren bei Teilnahmegren-

zen 

 

(1) Übersteigt die Zahl der Studierenden, die an einer 

Lehrveranstaltung oder Prüfung teilnehmen möch-

ten, die nach § 9a festgesetzte Gruppengröße, führt 

die verantwortliche Dozentin/Prüferin bzw. der ver-

antwortliche Dozent/Prüfer ein Auswahlverfahren 

unter den Studierenden durch. 

 

(2) Im Rahmen des Auswahlverfahrens werden zu-

nächst diejenigen Studierenden bevorzugt ausge-

wählt, die die Lehrveranstaltung oder Prüfung als 

eine Pflichtleistung zu erbringen haben. Überschrei-

tet allein diese Gruppe diese festgesetzte Gruppen-

größe, erfolgt die Auswahl anhand folgender Rei-

henfolge: 

1.  Personen, für die die Nichtteilnahme eine au-

ßergewöhnliche Härte darstellte. Eine außerge-

wöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen 

Person liegende besondere soziale, gesundheit-

liche oder familiäre Gründe die sofortige Teil-

nahme an der Lehrveranstaltung oder Prüfung 

zwingend erfordern. Hierunter fallen insbeson-

dere Personen mit einer Behinderung oder 

chronischen Erkrankung bzw. Personen mit ei-

nem Betreuungs- oder Pflegeaufwand naher 

Angehöriger. Ist innerhalb dieser Gruppe eine 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 4 vom 3.3.2026 - Seite 101 - 127 

weitere Auswahl erforderlich, erfolgt diese 

nach dem Grad der Härte. 

2.  Studierende,  

a)  für die die betroffene Leistung im in der 

Studien- und Prüfungsordnung enthaltenen 

Studienverlaufsplan in diesem Fachsemes-

ter vorgesehen ist oder bereits zu einem 

früheren Zeitpunkt vorgesehen war, 

b)  die die Leistung wiederholen müssen oder 

c)  die die Leistung benötigen, um ein begon-

nenes Modul abzuschließen, 

wenn zu der Lehrveranstaltung keine Alterna-

tive besteht. Ist in dieser Gruppe eine weitere 

Auswahl erforderlich, entscheidet das Los.  

3. Im Übrigen entscheidet das Los.  

Fälle nach Nr. 1 und 2 sind bis zum Beginn der An-

meldefristen nach § 9 glaubhaft zu machen.  

 

(3) Sollten nach Durchführung des Verfahrens nach 

Absatz 2 Plätze frei sein, sind nachrangig Studie-

rende auszuwählen, die die Lehrveranstaltung bzw. 

Prüfung im Rahmen eines Wahlpflichtbereichs er-

bringen. Ist in dieser Gruppe eine weitere Auswahl 

erforderlich, entscheidet das Los. Können Studie-

rende nachweisen, dass im betroffenen Semester 

kein alternatives Angebot im Wahlpflichtbereich be-

steht, fallen diese unter Absatz 2. 

 

 

§ 10 Termine und Fristen der Prüfungen 

 

(1) Prüfungen sind so zu terminieren, dass sie inner-

halb der Regelstudienzeit vollständig abgelegt wer-

den können. Einzelne Prüfungsleistungen sollen in-

nerhalb desselben Semesters wiederholt werden 

können. Zwischen dem ersten Prüfungstermin und 

einer möglichen Wiederholungsprüfung innerhalb 

eines Semesters sollen sechs Wochen liegen. 

 

(2) Schriftliche Prüfungsleistungen bzw. Prüfungs-

nebenleistungen sollen innerhalb eines Monats be-

wertet werden. Die Bewertung mündlicher Prü-

fungsleistungen bzw. Prüfungsnebenleistungen ist 

der bzw. dem Studierenden im Anschluss an die Prü-

fung mitzuteilen. Das Bewertungsergebnis der Prü-

fungsleistungen bzw. Prüfungsnebenleistungen ist 

unverzüglich und verbindlich nach Abschluss des 

Prüfungsverfahrens in das Campusmanagementsys-

tem einzupflegen (Bekanntgabe des Ergebnisses), 

sofern dieses für den jeweiligen Studiengang bzw. 

das jeweilige Studienfach zur Verfügung steht. So-

fern das Campusmanagementsystem nicht zur Ver-

fügung steht, ist das Ergebnis unverzüglich auf an-

derem elektronischen Wege dem Studienbüro mitzu-

teilen. 

 

(3) Für Abschlussarbeiten gelten die §§ 26 und 30.  

 

 

 

 

 

§ 11 Benotung und Bewertung 

 

(1) Prüfungsnebenleistungen werden nicht benotet, 

sondern nur mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 

bewertet. 

 

(2) Als Noten zur Bewertung von Prüfungsleistun-

gen sind die folgenden Zahlenwerte zugelassen: 

1 =  sehr gut (eine hervorragende Leistung) 

2 =  gut (eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt) 

3 =  befriedigend (eine Leistung, die durchschnitt-

lichen Anforderungen entspricht) 

4 =  ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer 

Mängel noch den Anforderungen genügt) 

5 =  nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen er-

heblicher Mängel den Anforderungen nicht ge-

nügt) 

 

(3) Zur besseren Differenzierung können auch Zwi-

schennoten verwendet werden, so dass sich insge-

samt die folgende Notenskala ergibt: 

1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0. 

 

(4) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist be-

standen, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat 

mindestens 50 % der Gesamtpunktzahl erreicht hat 

oder wenn die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 

10 % die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der 

Prüflinge unterschreitet, die erstmals an der Prüfung 

teilgenommen haben. 2 Die Notenvergabe wird wie 

folgt vorgenommen: 

 1,0 wenn mindestens 90 % 

 1,3 wenn mindestens 80 % 

 1,7 wenn mindestens 70 % 

 2,0 wenn mindestens 60 % 

 2,3 wenn mindestens 50 % 

 2,7 wenn mindestens 40 % 

 3,0 wenn mindestens 30 % 

 3,3 wenn mindestens 20 % 

 3,7 wenn mindestens 10 % 

 4,0 wenn weniger als 10 % 

der über die Mindestpunktzahl nach Satz 1 hinaus er-

reichbaren Punkte erlangt wurden. Kommt die Be-

stehensgrenze nach Satz 1 Alternative 2 zum Tragen, 

so muss für das Bestehen der Modulabschlussprü-

fung gleichwohl mindestens 40 % der erzielbaren 

Bewertungspunkte erreicht worden sein. Satz 1 Al-

ternative 2 findet bei Klausuren im Antwort-Wahl-

Verfahren keine Anwendung, wenn die Zahl der zu 

Prüfenden kleiner als 50 ist oder der Anteil an Fra-

gen im Antwort-Wahl-Verfahren innerhalb der 

Klausur nicht 25% übersteigt. Für das Bestehen einer 

Prüfungsnebenleistung, die in Form einer Multiple-

Choice-Prüfung abgenommen wird, gilt Satz 1 ent-

sprechend. 

 

(5) Ohne Änderung ihres Inhalts kann für die Noten 

nach den Absätzen 3 und 4 zusätzlich zu der Zahlen-

darstellung auch die folgende Buchstabendarstel-

lung verwendet werden: 

A; A-; B+; B; B-; C+; C; C-; D+; D; F, 
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wobei „A“ der 1,0, „D“ der 4,0 und „F“ der 5,0 ent-

spricht. 

 

(6) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit 

mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden ist. 

 

(7) Eine Prüfungsleistung ist endgültig nicht bestan-

den, wenn auch der letzte Wiederholungsversuch (§ 

13 Abs. 2) mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet 

worden ist. Sofern diese bzw. die fach- bzw. studi-

engangspezifische Ordnung nicht ohnehin die Be-

wertung durch zwei prüfungsberechtigte Personen 

vorsieht, ist der letzte Wiederholungsversuch einer 

Prüfungsleistung stets durch zwei prüfungsberech-

tigte Personen zu bewerten. 

 

(8) Bei einer nicht-mündlichen Prüfungsleistung, die 

mit „nicht ausreichend“ (5,0) und durch nur eine 

Prüferin bzw. einen Prüfer bewertet wurde, muss auf 

Verlangen der Kandidatin bzw. des Kandidaten eine 

zweite, unabhängige Bewertung der Leistung erfol-

gen. Diese Bewertung muss von einer prüfungsbe-

rechtigten Person durchgeführt werden, die vom 

Prüfungsausschuss bestimmt wird. Wird die Bewer-

tung mit „nicht ausreichend“ (5,0) durch den zweiten 

Prüfer nicht bestätigt, gilt Abs. 10 Nr. 3. 

 

(9) Sofern diese bzw. die fach- bzw. studiengangspe-

zifische Ordnung nicht ohnehin die Bewertung durch 

mindestens zwei prüfungsberechtigte Personen vor-

sieht, ist eine mündliche Prüfungsleistung von der 

Prüferin bzw. dem Prüfer in der Regel in Gegenwart 

einer sachkundigen Beisitzerin bzw. eines sachkun-

digen Beisitzers nach § 6 Abs. 6 HSPV abzunehmen. 
Über die mündliche Prüfungsleistung ist ein Proto-

koll in der Regel durch den Beisitzer zu fertigen. 

 

(10) Soweit diese Ordnung keine anderweitige Re-

gelung enthält, ergibt sich die Note einer Prüfungs-

leistung, die von zwei oder mehr Prüfern bewertet 

wird, folgendermaßen: 

1.  Das arithmetische Mittel aus den einzelnen 

Noten wird ohne vorherige Rundung nach der 

ersten Dezimalstelle hinter dem Komma abge-

schnittenen. 

2.  Sofern der nach Nr. 1 ermittelte Wert in der 

Notenskala des Absatzes 3 enthalten ist, ergibt 

sich die Note nach dieser Skala. Sofern der 

nach Nr. 1 ermittelte Wert nicht in der Notens-

kala des Absatzes 3 enthalten ist, wird die Leis-

tung mit der Note dieser Skala bewertet, die 

dem Wert am nächsten liegt. Bei gleichem Ab-

stand wird die bessere Note vergeben.  

3.  Ist eine der beiden Noten schlechter als „aus-

reichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsaus-

schuss eine dritte Prüferin bzw. ein dritter Prü-

fer bestellt. Bewerten zwei der dann drei Prüfer 

die Arbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0), so 

lautet die Endnote der Arbeit „nicht ausrei-

chend“ (5,0). Anderenfalls gelten die beiden 

besseren Noten unter entsprechender Anwen-

dung der Nr. 1 und 2. 

§ 12 Bestehen der Modulprüfung und der 

Prüfung zum gesamten Studiengang 

 

(1) Die Modulprüfung ist bestanden, wenn die Mo-

dulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. Besteht 

eine Prüfung aus mehreren Teilprüfungen, ergibt 

sich die Gesamtnote aus dem arithmetischen Mittel 

der mit den Leistungspunkten gewichteten Noten der 

Teilprüfungen, wobei endgültig nicht bestandene 

Teilprüfungen durch die Einzelnoten der anderen 

Teilprüfungen des jeweiligen Moduls kompensiert 

werden können. Sofern den einzelnen Teilprüfungen 

bzw. den entsprechenden Lehrveranstaltungen in der 

Modulbeschreibung keine Leistungspunkte zugeord-

net sind, werden die einzelnen Teilleistungen gleich 

gewichtet. Die fach- bzw. studiengangspezifische 

Ordnung kann davon abweichende Wichtungsfakto-

ren für Teilprüfungsnoten regeln. 

 

(2) Die Prüfung zum gesamten Studiengang ist be-

standen, wenn die nach der jeweiligen fach- bzw. 

studiengangspezifischen Ordnung bzw. den jeweili-

gen fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnungen 

für den Abschluss des Studiengangs vorgesehenen 

Pflicht- und Wahlpflichtmodule erfolgreich abge-

schlossen sind sowie die Abschlussarbeit bestanden 

ist. Ist die Modulprüfung in einem Pflichtmodul oder 

die Abschlussarbeit des Studiengangs endgültig 

nicht bestanden, so ist die Prüfung zum gesamten 

Studiengang endgültig nicht bestanden. Ist die Mo-

dulprüfung in einem Wahlpflichtmodul endgültig 

nicht bestanden, so kann ein anderes Wahlpflichtmo-

dul des Studiengangs gewählt werden. Ist auch die 

Modulprüfung in diesem Wahlpflichtmodul endgül-

tig nicht bestanden, so kann noch einmal ein anders 

Wahlpflichtmodul des Studiengangs gewählt wer-

den. Ist auch die Modulprüfung in diesem Wahl-

pflichtmodul nicht bestanden, so ist die Prüfung zum 

gesamten Studiengang endgültig nicht bestanden. 

Die Prüfung zum gesamten Studiengang ist auch 

dann endgültig nicht bestanden, wenn nach dem 

nicht bestandenen Wahlpflichtmodul kein weiteres 

Wahlpflichtmodul mehr zur Verfügung steht. 

(3) Das endgültige Nichtbestehen der Prüfung zum 

gesamten Studiengang wird vom Studienbüro unver-

züglich durch Bescheid gegenüber der bzw. dem 

Studierenden festgestellt. Über den Widerspruch ge-

gen diesen Bescheid entscheidet das Studienbüro. 

 

 

§ 13 Wiederholung von Prüfungsleistungen, 

Freiversuch und Notenverbesserung 

 

(1) Erstmals nicht bestandene Prüfungen im ersten 

Fachsemester gelten als nicht unternommen. 

 

(2) Mit Ausnahme der Bachelor- und der Masterar-

beit (jeweils einschließlich der in dieser bzw. der 

fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnung vorge-

sehenen Disputation) kann eine nicht bestandene 

Prüfungsleistung zweimal wiederholt werden. So-

fern die nicht bestandene Prüfungsleistung Teil einer 
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insgesamt nicht bestandenen Modulprüfung ist, kann 

die Prüfungsleistung als einzelne Teilprüfung wie-

derholt werden. 

 

(3) Für alle geeigneten Fächer kann die fach- bzw. 

studiengangspezifische Ordnung die Voraussetzun-

gen bestimmen, unter denen eine innerhalb der Re-

gelstudienzeit abgelegte Prüfung im Falle des Nicht-

bestehens als nicht unternommen gilt (Freiversuch). 

Absatz 1 bleibt davon unberührt. Pro Fach dürfen in 

der Regel im Bachelor- und im Masterstudium je-

weils Freiversuche in maximal zwei Modulen zuge-

lassen werden. Die Inanspruchnahme eines Freiver-

suchs muss spätestens 14 Kalendertage nach Be-

kanntgabe des Prüfungsergebnisses beim Studien-

büro angezeigt werden; dies gilt auch, wenn die ent-

sprechende Prüfung bestanden wurde. Näheres zu 

den formalen Anforderungen an die Anzeige wird 

auf den Internetseiten der Universität Potsdam ver-

öffentlicht. Pro Modul kann nur ein Freiversuch in 

Anspruch genommen werden. 

 

(4) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist 

nur möglich, wenn die Leistung im Wege des Frei-

versuchs gemäß Absatz 3 erbracht wurde. In diesem 

Fall kann die Prüfung einmal wiederholt werden. Es 

gilt das bessere Prüfungsergebnis.  

 

(5) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-

fungsleistung sollte spätestens im Rahmen der Prü-

fungstermine des Semesters abgelegt werden, zu 

dem eine vollständige Wiederholung des Moduls 

möglich ist. Wiederholungsprüfungen sind nach der 

Ordnung abzulegen, nach der die Erstprüfung abge-

legt wurde. 

 

(6) Die Teilnahme an Wiederholungsprüfungen setzt 

eine Anmeldung und Zulassung nach § 9 Abs. 2 vo-

raus. Soweit die fach- bzw. studiengangspezifische 

Ordnung nichts Anderes regelt, setzt die Wiederho-

lung von Prüfungen, die im unmittelbaren Zusam-

menhang mit einer bestimmten Lehrveranstaltung 

stehen, eine nochmalige Belegung der und Teil-

nahme an der dazugehörigen Lehrveranstaltung 

nicht voraus. § 9 Abs. 4 Satz 2 bis 4 gilt entspre-

chend. 

 

 

§ 14 Säumnis; Ausschluss vom Leistungser-

fassungsprozess bei Verstößen gegen das 

Hausrecht 

 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausrei-

chend“ (5,0) bewertet, wenn die bzw. der Studie-

rende trotz Anmeldung und Zulassung ohne wichti-

gen Grund 

a) eine Prüfungsleistung nicht erbringt,  

b) die Teilnahme an der Prüfung abbricht oder 

c) eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der vor-

gegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

 

(2) Die für das Versäumnis, den Abbruch und die 

Überschreitung der Bearbeitungszeit geltend ge-

machten wichtigen Gründe müssen der Prüferin 

bzw. dem Prüfer unverzüglich nach ihrem Auftreten 

angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 

 

(3) Im Krankheitsfall ist zum Nachweis der Prü-

fungsunfähigkeit innerhalb von sieben Kalenderta-

gen nach Auftreten des Krankheitsfalles ein ärztli-

ches Attest beim Studienbüro einzureichen. Näheres 

zu den formalen Anforderungen an das Einreichen 

des Attestes wird auf den Internetseiten der Univer-

sität Potsdam veröffentlicht. Geht das Attest per Post 

bei der Universität Potsdam ein, so muss es während 

der Frist nach Satz 1 abgeschickt worden sein; maß-

geblich ist das Datum des Poststempels. Aus dem 

Attest muss die Prüfungsunfähigkeit eindeutig her-

vorgehen. Das Studienbüro stellt fest, ob das Attest 

fristgemäß eingereicht wurde und teilt das Ergebnis 

der Feststellung anschließend der Prüferin bzw. dem 

Prüfer mit. Bei einer nicht erbrachten Prüfungsleis-

tung (Absatz 1 Buchstabe a) oder beim Abbruch der 

Teilnahme (Absatz 1 Buchstabe b) darf das Attest 

nicht später als am Prüfungstag ausgestellt sein. Be-

scheinigt das Attest die Prüfungsunfähigkeit für ei-

nen Zeitraum von mehr als einem Tag und nimmt die 

bzw. der Studierende während dieser Zeit an einer 

Prüfung teil, so verliert das Attest auch für die Fol-

gezeit seine Gültigkeit. Kann die bzw. der Studie-

rende die Frist nach Satz 1 nicht einhalten, ohne dass 

sie bzw. er den Grund dafür zu vertreten hat, so ist 

das Attest unverzüglich nach dem Wegfall dieses 

Grundes nachzureichen; das Versäumen der Frist ist 

zu begründen. 

 

(4) Über die Anerkennung des angezeigten Grundes 

entscheidet in der Regel die Prüferin bzw. der Prüfer, 

im Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. Erkennt die 

Prüferin bzw. der Prüfer die Säumnisgründe an, so 

gilt Folgendes: Bei einer nicht erbrachten Prüfungs-

leistung (Absatz 1 Buchstabe a) oder beim Abbruch 

der Teilnahme (Absatz 1 Buchstabe b) gilt die An-

meldung als nicht unternommen und es wird ein 

neuer Termin anberaumt; bei Nichteinhaltung der 

Bearbeitungszeit (Absatz 1 Buchstabe c) wird die 

Bearbeitungszeit entsprechend der glaubhaft ge-

machten wichtigen Gründe verlängert. Die Teil-

nahme an dem neuen Termin setzt eine erneute An-

meldung und Zulassung zur Prüfung voraus. 

 

(5) Führen Maßnahmen zur Ahndung von Verstößen 

gegen das Hausrecht zum zeitweisen Ausschluss 

vom Leistungserfassungsprozess gilt Absatz 1 ent-

sprechend. 

 

(6) Für die Erbringung von Prüfungsnebenleistungen 

gelten Absätze 1 bis 5 entsprechend.  
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§ 15 Nachteilsausgleich 

 

(1) Weist eine Studierende bzw. ein Studierender 

nach, dass sie bzw. er wegen einer Behinderung, 

chronischen Krankheit oder Schwangerschaft nicht 

in der Lage ist, Studien- und Prüfungsleistungen 

ganz oder teilweise in der vorgesehenen Bearbei-

tungszeit oder in der vorgesehenen Form zu erbrin-

gen, legt der Prüfungsausschuss auf schriftlichen 

Antrag und in Absprache mit der bzw. dem Studie-

renden und der Prüferin bzw. dem Prüfer Maßnah-

men fest, durch die gleichwertige Studien- und Prü-

fungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bear-

beitungszeit oder in anderer Form erbracht werden 

können.  

 

(2) Anträge über einen Nachteilsausgleich sind 

rechtzeitig vor der betroffenen Leistungserfassung 

zu stellen. 

 

(3) Auf Antrag von Studierenden,  

a) die für die Pflege und Erziehung eines im sel-

ben Haushalt lebenden Kindes, für das ihnen 

die Personenfürsorge zusteht, oder für die not-

wendige Pflege einer oder eines nahen Ange-

hörigen verantwortlich sind, oder  

b) die dem Bundeskader eines Bundessportfach-

verbandes des Deutschen Olympischen Sport-

bundes angehören, 

legt der Prüfungsausschuss fest, ob einzelne Prü-

fungsleistungen und -nebenleistungen nach Ablauf 

der vorgesehenen Fristen angemeldet und abgelegt 

werden können. Nahe Angehörige sind Kinder, El-

tern, Großeltern, die Ehepartnerin bzw. der Ehepart-

ner sowie die Partnerin bzw. der Partner in einer ein-

getragenen Lebenspartnerschaft. Die Berechtigung 

erlischt mit Ablauf des Semesters, in dem in Satz 1 

genannten Voraussetzungen entfallen.  

 

(4) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss werden 

die Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 Abs. 

2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 

(MuSchG) sowie die Regelungen zur Elternzeit in 

§§ 15 und 16 des Gesetzes zum Elterngeld und zur 

Elternzeit (BEEG) berücksichtigt. 

 

(5) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss ist die Mit-

wirkung in gesetzlich vorgesehenen Gremien und 

satzungsmäßigen Organen der Universität Potsdam 

sowie in satzungsmäßigen Organen der Selbstver-

waltung der Studierenden an der Universität Pots-

dam angemessen zu berücksichtigen. Prüfungsleis-

tungen und -nebenleistungen können aus diesem 

Grund nach Ablauf der in dieser oder in der fach- 

bzw. studiengangspezifischen Ordnung vorgesehe-

nen Fristen abgelegt werden. Die Fristen dürfen aus 

diesem Grund maximal um zwei Semester verlängert 

werden. 

 

(6) Über weitergehende Einzelfallregelungen und 

die Erbringung von gleichwertigen Studien- und 

Prüfungsleistungen in anderer Form in anderen als 

den in den Absätzen 1 bis 5 geregelten Fällen ent-

scheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der bzw. 

des Studierenden in Absprache mit der bzw. dem 

Studierenden und der Prüferin bzw. dem Prüfer. 

 

 

§ 16 Anerkennung und Anrechnung von Leis-

tungen 

 

(1) Im Interesse der Studierenden und zur Förderung 

der Mobilität verfolgt die Universität Potsdam eine 

wohlwollende Anerkennungspraxis im Rahmen des 

§ 25 BbgHG. 

 

(2) Zuständig für die Anerkennung ist der Prüfungs-

ausschuss des Studiengangs bzw. des Studienfachs, 

für den bzw. das die Leistung anerkannt werden soll. 

 

(3) Bei der Aufnahme oder Fortsetzung eines Studi-

ums oder bei einem Studiengangwechsel sind Leis-

tungen eines vorangegangenen Studiums oder eines 

zur Abschlussbezeichnung „Bachelor“ führenden 

Ausbildungsganges an einer Berufsakademie anzu-

erkennen, sofern sie sich nicht wesentlich hinsicht-

lich der erworbenen Kompetenzen im Vergleich zum 

entsprechenden Studiengang bzw. Studienfach der 

Universität Potsdam unterscheiden. Ein wesentlicher 

Unterschied ist insbesondere dann gegeben, wenn 

bei Anerkennung der Leistung der Studienerfolg ge-

fährdet ist, weil die Leistung, für die eine Anerken-

nung begehrt wird, nicht eine für den Studienerfolg 

erforderliche Kompetenz umfasst. Wesentliches Kri-

terium für die Anerkennung sind die Erfordernisse 

sowie die Qualifikationsziele des nachfolgenden 

Studiums. Die Beweislast, dass keine Gleichwertig-

keit hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen im 

Vergleich zum entsprechenden Studiengang der 

Universität Potsdam besteht, liegt beim jeweiligen 

Prüfungsausschuss. Entsprechendes gilt für Leistun-

gen, die während der Immatrikulation an der Univer-

sität Potsdam im Rahmen einer Nebenhörerschaft an 

einer anderen Hochschule erbracht wurden. Die Ne-

benhörerschaft ist entsprechend der Anforderungen 

der anderen Hochschule nachzuweisen, soweit die 

jeweils zuständige Fakultät der Universität Potsdam 

nach Vereinbarung mit der anderen Hochschule 

nicht auf den Nachweis verzichtet. 

 

(4) Absatz 3 gilt auch für Studien- und Prüfungsleis-

tungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht 

worden sind. Bei der Anrechnung von Studienzeiten, 

Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die au-

ßerhalb des Geltungsbereichs der Gesetze der Hoch-

schulen der deutschen Bundesländer erbracht wur-

den, sind das „Übereinkommen über die Anerken-

nung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 

der europäischen Region“ („Lissabon-Konven-

tion“), die von der Kultusministerkonferenz und der 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquiva-

lenz-Vereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen 

von Hochschul-Partnerschaften zu beachten.  
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(5) Der Antrag auf Anerkennung ist beim Prüfungs-

ausschuss zu stellen. Die antragstellende Person hat 

die erforderlichen Informationen über die Leistung, 

deren Anerkennung begehrt wird, beizubringen. Die 

Entscheidung über die Anerkennung erfolgt auf 

Grundlage dieser Informationen.  

 

(6) Bei Anerkennung einer Leistung wird jeweils die 

Anzahl der erreichten Leistungspunkte festgestellt. 

Leistungen werden mit den Leistungspunkten, die 

gemäß der jeweiligen fach- bzw. studiengangspezi-

fischen Ordnung der Universität Potsdam dafür ver-

geben werden und der Benotung angerechnet. 

 

(7) Falls die anerkannte Leistung benotet ist und die 

Note aus einer Skala stammt, die auf die in dieser 

Ordnung verwendete Notenskala abbildbar ist, wird 

diese Note übernommen. Noten aus anderen Skalen 

werden umgerechnet. Leistungspunkte anderer 

Punktsysteme werden im Sinne von Absatz 6 umge-

rechnet. Die Umrechnungen werden durch den Prü-

fungsausschuss festgelegt. Bei unbenoteten Leistun-

gen ist eine Note festzulegen, sofern die jeweilige 

fach- bzw. studiengangspezifischen Studien- und 

Prüfungsordnung der Universität Potsdam eine Be-

notung vorsieht.  

 

(8) Eine mehrfache Anrechnung ein und derselben 

Leistung auf unterschiedliche Module bzw. Leistun-

gen (Prüfungsleistungen und Prüfungsnebenleistun-

gen) ist nicht möglich. Bei teilbaren Leistungen kön-

nen einzelne Leistungen auf unterschiedliche Mo-

dule bzw. Leistungen angerechnet werden. 

 

(9) Sieht die fach- bzw. studiengangspezifische Ord-

nung obligatorische bzw. empfohlene Auslandsauf-

enthalte vor, ist in der Regel zwischen der bzw. dem 

Studierenden und dem gemäß Absatz 2 zuständigen 

Prüfungsausschuss ein Learning Agreement abzu-

schließen. Dabei ist für den Abschluss von Learning 

Agreements maßgeblich, dass die anvisierten Lern-

ergebnisse und Kompetenzen weitgehend überein-

stimmen. 

 

(10) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene 

Kenntnisse und Fähigkeiten sind bis zu 50 Prozent 

auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn sie 

nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums 

gleichwertig sind, der ersetzt werden soll. 

 

(11) Die Nichtanerkennung einer Leistung ist gegen-

über der bzw. dem Studierenden schriftlich zu be-

gründen. Über einen Widerspruch gegen die Ableh-

nung einer Anerkennung entscheidet der Prüfungs-

ausschuss. 
 

 

§ 17 Selbständigkeitserklärung; Täuschung, 

wissenschaftliches Fehlverhalten 

 

(1) Bei Antritt einer Leistungserfassung versichert 

die bzw. der Studierende an Eides Statt, dass sie bzw. 

er die Leistung selbstständig verfasst und nur die zu-

lässigen und angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

benutzt.  

 

(2) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat, das 

Ergebnis ihrer bzw. seiner Leistung durch Täu-

schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmit-

tel zu beeinflussen, wird die entsprechende Leistung 

als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Über die Zu-

lässigkeit von Hilfsmitteln entscheidet die prüfende 

Person. Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. 

der an einem Täuschungsversuch mitwirkt, kann von 

der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer 

oder der bzw. dem Aufsichtsführenden von der Fort-

setzung der Leistungserfassung ausgeschlossen wer-

den; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungs-

leistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. die Prü-

fungsnebenleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 

In schweren Fällen, insbesondere solchen, die einen 

Straftatbestand erfüllen, kann der Prüfungsausschuss 

die betreffende Kandidatin bzw. den betreffenden 

Kandidaten von der Erbringung weiterer Leistungen 

ausschließen. Die Entscheidung trifft der Prüfungs-

ausschuss nach Anhörung der Kandidatin bzw. des 

Kandidaten. 

 

(3) Ein Kandidat bzw. eine Kandidatin, die bzw. der 

den ordnungsgemäßen Ablauf der Leistungserfas-

sung schwerwiegend stört, kann von der jeweiligen 

Lehrkraft oder der bzw. dem Aufsichtsführenden 

von der weiteren Teilnahme an dem aktuellen Leis-

tungserfassungsschritt ausgeschlossen werden; in 

diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung 

mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. die Prüfungsne-

benleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 

 

(4) Reicht die Kandidatin bzw. der Kandidat eine 

Prüfungsleistung ein, bei deren Erbringung er bzw. 

sie sich wissenschaftlichen Fehlverhaltens schuldig 

gemacht hat, wird folgendes Verfahren praktiziert: 

1. Die entsprechende Prüfungsleistung wird mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

2. Die betroffene Lehrkraft informiert darüber die 

Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses und kann die Erbringung 

weiterer Prüfungsleistungen derselben Kandi-

datin bzw. desselben Kandidaten ablehnen. 

3. Die mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertete 

Prüfungsleistung wird im Campusmanage-

mentsystem mit dem Zusatz des wissenschaft-

lichen Fehlverhaltens vermerkt. 

4. Im Wiederholungsfall oder in schwerwiegen-

den vorsätzlichen Fällen wissenschaftlichen 

Fehlverhaltens kann der Prüfungsausschuss 

die betreffende Kandidatin bzw. den betreffen-

den Kandidaten von der Erbringung weiterer 

Prüfungsleistungen ausschließen. Diese Ent-

scheidungsbefugnis kann nicht auf die Prü-

fungsausschussvorsitzende bzw. den Prü-

fungsausschussvorsitzenden übertragen wer-

den. Die Entscheidung trifft der Prüfungsaus-

schuss nach Anhörung der Kandidatin bzw. 
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des Kandidaten. Ein schwerwiegender Fall 

wissenschaftlichen Fehlverhaltens liegt insbe-

sondere vor, wenn 

a) mehr als die Hälfte der Leistung auf Plagi-

aten oder sonstigem wissenschaftlichen 

Fehlverhalten beruht, 

b) die Kandidatin bzw. der Kandidat versucht, 

die Aufklärung des wissenschaftlichen 

Fehlverhaltens durch diesbezüglich unlau-

teres Verhalten zu vereiteln, 

c) durch das wissenschaftliche Fehlverhalten 

einer bzw. einem anderen Studierenden 

Nachteile beim Erbringen ihrer bzw. seiner 

Prüfungsleistung zugefügt worden sind, 

d) das wissenschaftliche Fehlverhalten ge-

werbsmäßig oder zur Erlangung rechtswid-

riger Vermögensvorteile begangen wurde, 

oder 

e) die Kandidatin bzw. der Kandidat ein Be-

schäftigungsverhältnis an der Universität 

Potsdam missbraucht. 

5. Auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandida-

ten oder der bzw. des Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses wird entsprechend der Richt-

linie „Selbstkontrolle in der Wissenschaft - Re-

gelung zur Sicherung guter wissenschaftlicher 

Praxis an der Universität Potsdam“ der Einzel-

fall der Kommission für wissenschaftliches 

Fehlverhalten vorgelegt. Der zweite Abschnitt 

der Neufassung der Satzung „Selbstkontrolle 

in der Wissenschaft - Regelung zur Sicherung 

guter wissenschaftlicher Praxis an der Univer-

sität Potsdam“ gelten entsprechend. Das Er-

gebnis der Untersuchung wird dem Prüfungs-

ausschuss mit einem Vorschlag zur Entschei-

dung und weiteren Veranlassung vorgelegt. 

6. Je nach Schwere des Verstoßes kann der Prü-

fungsausschuss weitere Sanktionen verhängen, 

bis hin zur Erklärung, dass die Prüfungsleis-

tung endgültig nicht bestanden wurde. 

 

(5) Um einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlver-

haltens überprüfen zu können, sind die Prüfenden 

berechtigt, von den Studierenden schriftliche Prü-

fungsleistungen, die nicht unter Aufsicht erbracht 

wurden, auch in elektronischer Form zu verlangen. 

Die Prüfenden sind berechtigt, Softwareprogramme 

zum Auffinden von wissenschaftlichem Fehlverhal-

ten einzusetzen.  

 

(6) Entscheidungen gemäß Absatz 4 sind den Studie-

renden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu be-

gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 

versehen. 

 

(7) Das Nähere wird durch die Richtlinie zur Siche-

rung guter wissenschaftlicher Praxis für Studierende 

an der Universität Potsdam (Plagiatsrichtlinie) in der 

jeweils aktuellen Fassung geregelt. 

 

(8) Wird nachträglich festgestellt, dass bei einer prü-

fungsrelevanten Leistung wissenschaftliches Fehl-

verhalten vorlag, kann die bereits ergangene Prü-

fungsentscheidung zurückgenommen und die in Ab-

satz 3 genannten Maßnahmen getroffen werden. Die 

Rücknahme der Prüfungsentscheidung ist ausge-

schlossen, wenn seit der Feststellung der Prüfungs-

entscheidung mehr als fünf Jahre vergangen sind. 

Die Bestimmungen des § 21 bleiben unberührt. 

 

(9) Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend für Prüfungs-

nebenleistungen.  

 

 

§ 18 Gesamtnotenskala 

 

(1) Für die nach den §§ 27 bzw. 31 ermittelte Ge-

samtnote des Bachelor- bzw. Masterabschlusses gilt 

die folgende Notenskala: 

 1,0 bis einschließlich 1,2: „mit Auszeichnung“ 

 1,3 bis einschließlich 1,5: „sehr gut“ 

 1,6 bis einschließlich 2,5: „gut“ 

 2,6 bis einschließlich 3,5: „befriedigend“ 

 3,6 bis einschließlich 4,0: „ausreichend“ 

 

(2) Zusätzlich zur Gesamtnote nach Absatz 1 wird 

eine relative Note (ECTS-Grade) vergeben. Dabei ist 

die folgende Zuordnung zu Grunde zu legen: 

 A = die besten 10 % 

 B = die nächsten 25 % 

 C = die nächsten 30 % 

 D= die nächsten 25 % 

 E = die nächsten 10 % 

der Referenzgruppe. Als Grundlage für die Berech-

nung der relativen Note sind außer dem Abschluss-

jahrgang mindestens zwei und nicht mehr als fünf 

unmittelbar vorhergehende Jahrgänge als Kohorte 

(Referenzgruppe) zu erfassen. Die Referenzgruppe 

muss mindestens 10 Studierende umfassen. Auf die 

Erfassung des aktuellen Abschlussjahrgangs wird 

verzichtet. Wird die erforderliche Mindestgröße der 

Referenzgruppe von 10 Studierenden unterschritten 

und/oder gibt es keine vorhergehenden Abschluss-

jahrgänge, kann die Referenzgruppe entsprechend 

der Fachbereichsgliederung des Statistischen Bun-

desamtes auch studiengangsübergreifend gebildet 

werden. Wird auch in diesem Fall die erforderliche 

Mindestgröße der Referenzgruppe von 10 Studieren-

den unterschritten und kommt auch die Bildung ei-

ner studiengangsübergreifenden Referenzgruppe 

nicht in Betracht, werden die ECTS-Grades nach fol-

gender Zuordnung vergeben: 

 

Gesamt-

note 

(Abs. 1) 

ECTS

-

Grade 

ECTS-De-

finition 

Deutsche Be-

zeichnung 

1,0 – 1,5 A excellent hervorragend 

1,6 – 2,0 B very good sehr gut 

2,1 – 3,0 C good gut 

3,1 – 3,5 D satisfactory befriedigend 

3,6 – 4,0 E sufficient ausreichend 
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§ 19 Zeugnisse, Urkunden, Bescheinigungen 

 

(1) Hat eine Studierende bzw. ein Studierender die 

zur Graduierung erforderlichen Leistungspunkte al-

ler Teilbereiche des Studiums erworben und liegen 

alle in dieser und der jeweiligen fach- bzw. studien-

gangspezifischen Ordnung geforderten sonstigen 

Graduierungsvoraussetzungen vor, so erfolgt ihre 

bzw. seine Graduierung ohne besonderen Antrag. In 

diesem Fall werden für die Studierende bzw. den 

Studierenden 

a) eine Urkunde in deutscher Sprache über die 

Verleihung des jeweiligen akademischen Gra-

des, 

b) ein Zeugnis in deutscher Sprache sowie 

c) ein Diploma Supplement in deutscher Sprache  

ausgestellt. 

Die Studierenden erhalten zusätzlich zu diesen Ab-

schlussdokumenten englische Übersetzungen dieser.  

 

(2) Die Urkunde über die Verleihung des jeweiligen 

akademischen Grades muss den Studiengang und die 

Gesamtnote ausweisen. Als Datum der Graduierung 

ist das Datum einzusetzen, an dem die letzte für die 

Graduierung maßgebliche Prüfungsleistung bzw. 

Prüfungsnebenleistung bewertet wurde. Die Ur-

kunde wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses und der für den Studiengang zu-

ständigen Dekanin bzw. dem für den Studiengang 

zuständigen Dekan unterzeichnet. Die Urkunde trägt 

das Siegel der Universität Potsdam. 

 

(3) Mit der Aushändigung der Urkunde wird die Be-

rechtigung zur Führung des jeweiligen akademi-

schen Grades erworben. 

 

(4) Im Zeugnis werden alle Module und das Thema 

der Abschlussarbeit unter Angabe der erworbenen 

Leistungspunkte, der Noten und der Benotungsinfor-

mation aufgeführt. Außerdem gibt das Zeugnis die 

Gesamtnote an. Als Datum der Prüfung ist das Da-

tum einzusetzen, an dem die letzte für die Prüfung 

maßgebliche Prüfungsleistung bzw. Prüfungsneben-

leistung bewertet wurde. Das Zeugnis wird von der 

bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

unterzeichnet. Das Zeugnis und die englische Über-

setzung tragen das Siegel der Universität Potsdam. 

 

(5) Das Diploma Supplement muss Informationen 

über die Struktur und die Inhalte des dem Studienab-

schluss zugrundeliegenden Studiums enthalten. Für 

das Diploma Supplement sollen die vom Studien-

büro bereitgestellten Vorlagen in deutscher und eng-

lischer Sprache verwendet werden. 

 

(6) Bei Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengängen erfol-

gen die Unterzeichnungen gemäß den Absätzen 2 bis 

4 sowie die Unterzeichnung des Diploma Supple-

ments durch die Vorsitzende den bzw. den Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses des Erstfachs bzw. 

die Dekanin bzw. den Dekan des Erstfachs. 

 

(7) Studierenden, die die Universität Potsdam verlas-

sen, ohne das jeweilige Bachelor- bzw. Masterstu-

dium abgeschlossen zu haben, ist nach der Exmatri-

kulation auf Antrag eine Bescheinigung auszustel-

len, die die erbrachten Studien- und Prüfungsleistun-

gen sowie bei nicht bestandenen Prüfungsleistungen 

die Anzahl der in Anspruch genommenen Prüfungs-

versuche enthält. Hat eine Studierende bzw. ein Stu-

dierender die Prüfung zum gesamten Studiengang 

endgültig nicht bestanden, wird auf Antrag mit dem 

Bescheid über das endgültige Nichtbestehen nach § 

12 Abs. 3 eine Bescheinigung nach Satz 1 ausge-

stellt, die zusätzlich erkennen lässt, dass die Prüfung 

zum gesamten Studiengang endgültig nicht bestan-

den ist. 

 

(8) Über einen Widerspruch gegen Bescheide, die 

unmittelbar den Abschluss des Studiums betreffen, 

entscheidet das Studienbüro. 

 

 

§ 20 Aufbewahrung der und Einsicht in die 

Prüfungsakten 

 

(1) Die für die Bewertung relevanten Unterlagen aus 

dem Leistungserfassungsprozess sind 12 Monate ab 

dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ergebnisses 

aufzubewahren. Sie sollen bis zum Ablauf von 12 

Monaten ab dem Zeitpunkt der Aushändigung des 

Zeugnisses aufbewahrt werden. Danach können sie 

an die Studierenden ausgehändigt oder ausgesondert 

werden. Entsprechendes gilt für den Fall, dass eine 

Studierende bzw. ein Studierender die Universität 

Potsdam verlässt, ohne das jeweilige Bachelor- bzw. 

Masterstudium abgeschlossen zu haben, ab dem 

Zeitpunkt der Exmatrikulation. 

 

(2) Nach der Bewertung einer Prüfungsleistung ist 

den Studierenden ohne vorherige Antragstellung Ge-

legenheit zur Einsicht in die jeweils für die Bewer-

tung relevanten Unterlagen zu geben. Die Frist für 

eine Einsichtnahme endet in der Regel zwei Monate 

nach Bekanntgabe der Bewertung.  

 

(3) Auf Antrag können die Studierenden nach Ab-

schluss der Bewertung der Bachelor- bzw. Masterar-

beit Einsicht in ihre Arbeit und die Gutachten neh-

men. Nach Ablauf von fünf Jahren nach Abschluss 

des Prüfungsverfahrens werden die Bachelor- bzw. 

Masterarbeit unbeschadet der Regelung des Absatz 

1 ausgesondert. 

 

(4) Regelungen über Akteneinsichts- oder Aus-

kunftsrechte nach dem Verwaltungsverfahrens- bzw. 

Datenschutzrecht bleiben unberührt. 

 

 

§ 21 Ungültigkeit der Graduierung 

 

(1) Hat eine Kandidatin bzw. ein Kandidat beim Er-

bringen einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
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diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-

ses bekannt, kann der Prüfungsausschuss im Beneh-

men mit dem jeweiligen Fakultätsrat die durch die 

Täuschung erworbenen Leistungspunkte entziehen 

und bei einer Prüfungsleistung die Note entspre-

chend berichtigen und die Prüfungsleistung ganz 

oder teilweise für nicht bestanden erklären. Dies 

kann die Aufhebung der Graduierung zur Folge ha-

ben. 

 

(2) Waren die Voraussetzungen zur Teilnahme bei 

der Leistungserfassung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin bzw. der Kandidat diesbezüglich täu-

schen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus-

händigung des Zeugnisses bekannt, so ist dieser 

Mangel durch die Vergabe der Leistungspunkte ge-

heilt. Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Teil-

nahme vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet 

der Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem jewei-

ligen Fakultätsrat über die Rücknahme des Zeugnis-

ses. Vor einer Entscheidung ist der Kandidatin bzw. 

dem Kandidaten Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. 

 

(3) Das unrichtige Zeugnis sowie das unrichtige Dip-

loma Supplement sind einzuziehen und ggf. neu zu 

erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die 

Graduierungsurkunde einzuziehen, wenn die Gradu-

ierung auf Grund einer Täuschung zu Unrecht er-

folgte. Die Rücknahme der Graduierung ist ausge-

schlossen, wenn seit der Feststellung der Prüfungs-

entscheidung mehr als 5 Jahre vergangen sind. 

 

(4) Die Bestimmungen über die Entziehung von aka-

demischen Graden bleiben unberührt. 

 

 

II. Besondere Bestimmungen für das Bachelor-

studium 

 

§ 21a  Zugang und Zulassung zum Bachelor-

studium 

 

Den Zugang zum Bachelorstudium regelt § 10 Abs. 

1 bis 4 BbgHG. Die Zulassung zu zulassungsbe-

schränkten Bachelorstudiengängen bzw. -fächern re-

gelt eine Satzung über die Zulassung zu Studienplät-

zen in zulassungsbeschränkten grundständigen Stu-

diengängen an der Universität Potsdam in Verbin-

dung mit dem Brandenburgisches Hochschulzulas-

sungsgesetz (BbgHZG) und der danach erlassenen 

Verordnung.  

 

 

§ 22 Dauer und Gliederung des Bachelorstu-

diums 

 

(1) Das Bachelorstudium wird an der Universität 

Potsdam als Ein-Fach-Studium oder als Zwei-Fä-

cher-Studium angeboten. Die Regelstudienzeit des 

Ein-Fach-Studiums für ein Vollzeitstudium beträgt 

sechs, sieben oder acht Semester (180, 210 bzw. 240 

LP), die des Zwei-Fächer-Studiums für ein Vollzeit-

studium sechs Semester (180 LP), jeweils ein-

schließlich der Zeit für die Anfertigung der Bachelo-

rarbeit. Näheres zur Regelstudienzeit eines Studien-

gangs regelt die fach- bzw. studiengangspezifische 

Ordnung. Bei Teilzeitstudiengängen ist in der fach- 

bzw. studiengangspezifischen Ordnung die Regel-

studienzeit entsprechend zu verlängern. Etwaige 

Kombinationsbeschränkungen in Zwei-Fächer-Stu-

diengängen regelt die Ordnung des Erstfachs. 

 

(2) Das Studium gliedert sich in Pflicht- und ggf. 

Wahlpflichtmodule, die im Modulkatalog der jewei-

ligen fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnung 

aufzuführen sind. Der Umfang des Studiums bemisst 

sich nach Leistungspunkten gemäß § 6. 

 

(3) Die Studiengänge sind so zu gestalten, dass sie 

Zeiträume für Aufenthalte an ausländischen Hoch-

schulen und in der Praxis ohne Zeitverlust bieten 

(Mobilitätsfenster). 

 

(4) Ein Ein-Fach-Studiengang hat einen Umfang von 

30 Leistungspunkten je Semester (einschließlich der 

Leistungspunkte für die Bachelorarbeit und der Leis-

tungspunkte für die Schlüsselkompetenzen gemäß § 

23).  

 

(5) Ein Zwei-Fächer-Studiengang mit einer Regel-

studienzeit von sechs Semestern hat folgenden Um-

fang: 

 Erstfach:  90 LP 

 Zweitfach:  60 LP 

 Schlüsselkompetenzen (§ 23):  30 LP 

 Insgesamt:  180 LP 

 

 

§ 23 Schlüsselkompetenzen 

 

(1) In allen Bachelorstudiengängen ist der Erwerb 

von Schlüsselkompetenzen in einem Umfang von 30 

Leistungspunkten verpflichtend. Die zu erwerben-

den Schlüsselkompetenzen werden entweder stu-

dienfach- bzw. studiengangspezifisch definiert oder 

als Studiumplus. Studiumplus ist der Bestandteil des 

Bachelorstudiums, der den Erwerb von fächerüber-

greifenden Schlüsselkompetenzen ermöglicht. 

 

(2) Schlüsselkompetenzen nach Absatz 1 umfassen: 

1. akademische Grundkompetenzen im Umfang 

von 12 Leistungspunkten und 

2. berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen 

im Umfang von 18 Leistungspunkten. 

 

(3) Die Vermittlung der akademischen Grundkom-

petenzen (Absatz 2 Nr. 1) im Umfang von 12 Leis-

tungspunkten wird in der fach- bzw. studiengangspe-

zifischen Ordnung geregelt, für Zwei-Fächer-Studi-

engänge in der Ordnung des Erstfachs. Die mindes-

tens zu vermittelnden Kompetenzen sind in Anhang 

3 zu dieser Ordnung aufgeführt; die fach- bzw. stu-
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diengangspezifische Ordnung kann weitere Kompe-

tenzen hinzufügen. Bis zu 6 Leistungspunkte können 

für unbenotete praktische Studienabschnitte verge-

ben werden. Die akademischen Grundkompetenzen 

sind in der fach- bzw. studiengangspezifischen Ord-

nung wie folgt zu gliedern: Entweder in einem Mo-

dul mit einem Umfang von 12 Leistungspunkten, 

oder verteilt auf zwei Module mit einem Umfang 

von jeweils 6 Leistungspunkten, oder verteilt auf ein 

spezifisches Grundkompetenz-Modul mit einem 

Umfang von 6 Leistungspunkten und im Übrigen 

verteilt auf die sonstigen Module der Ordnung, oder 

ohne spezifisches Grundkompetenz-Modul verteilt 

auf die Module der Ordnung. Sofern und soweit die 

Grundkompetenzen nicht in spezifischen Grund-

kompetenz-Modulen vermittelt werden, ist der An-

teil der Leistungspunkte für die akademischen 

Grundkompetenzen in der Beschreibung des jeweili-

gen Moduls auszuweisen. 

 

(4) Leistungen, die im Rahmen des Programms „Er-

folgreicher Studieneinstieg für ausländische Studie-

rende“ erbracht werden, können durch den zuständi-

gen Prüfungsausschuss im Umfang von bis zu 6 

Leistungspunkten als akademische Grundkompeten-

zen i. S. d. Absatz 2 Nr. 1 anerkannt werden. 

 

(5) Die Art der Vermittlung der berufsfeldspezifi-

schen Schlüsselkompetenzen (Absatz 2 Nr. 2) im 

Umfang von 18 Leistungspunkten wird in der fach- 

bzw. studiengangspezifischen Ordnung geregelt, für 

Zwei-Fächer-Studiengänge in der Ordnung des Erst-

fachs. 

 

(6) Sofern und soweit die fach- bzw. studien-

gangspezifische Ordnung keine anderweitigen Re-

gelungen enthält, insbesondere keine eigenen Mo-

dule, gelten für den Erwerb der berufsfeldspezifi-

schen Schlüsselkompetenzen die Bestimmungen 

dieser Ordnung. Ergänzt wird diese Ordnung durch 

die Modulbeschreibungen („Modulkatalog berufs-

feldspezifische Schlüsselkompetenzen“), die in einer 

eigenständigen Satzung vom Senat der Universität 

Potsdam festgelegt werden. Die Konzeption der Mo-

dule und die Modulbeschreibungen in der Satzung 

zum „Modulkatalog berufsfeldspezifische Schlüs-

selkompetenzen“ müssen insbesondere den Vorga-

ben des § 5 (einschließlich des Anhangs 1) und des 

§ 12 Abs. 2 dieser Ordnung entsprechen. 

 

(7) Die Module für die berufsfeldspezifischen 

Schlüsselkompetenzen aus der fach- bzw. studien-

gangspezifischen Ordnung und dem „Modulkatalog 

berufsfeldspezifische Schlüsselkompetenzen“ kön-

nen frei miteinander kombiniert werden, soweit die 

fach- bzw. studiengangspezifische Ordnung keine 

Einschränkungen enthält. 

 

(8) Sofern und soweit die fach- bzw. studien-

gangspezifische Ordnung eigene Module für den Er-

werb der berufsfeldspezifischen Schlüsselkompeten-

zen enthält, sind die berufsfeldspezifischen Schlüs-

selkompetenzen in Module mit einem Umfang von 

jeweils 6, 12 oder 18 Leistungspunkten zu gliedern. 

 

(9) Das Angebot von Studiumplus ist teilzeitgeeig-

net. 

 

 

§ 24 Ziele der Schlüsselkompetenzen 

 

(1) Die Schlüsselkompetenzen umfassen den Erwerb 

a) überfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten mit unmittelbarem Nutzen für ver-

schiedene Berufswelten, aber auch schon für 

das Studium, 

b) von Methoden und Strategien des interdiszipli-

nären und problemlösungsorientierten Den-

kens und Arbeitens, 

c) berufsfeldorientierten Wissens und 

d) von Fähigkeiten, sich selbst in gesellschaftli-

chen Situationen zu orientieren und diese an-

gemessen mit zu gestalten, 

um den Absolventinnen und Absolventen einen bes-

seren Zugang zu den mit ihrem Studiengang verbun-

denen Berufsfeldern zu ermöglichen und sie zu be-

fähigen, sich schnell und kompetent auf neue Ent-

wicklungen in ihren Berufsfeldern einzustellen. 

 

(2) Die Note für die berufsfeldspezifischen Schlüs-

selkompetenzen wird ermittelt, indem alle diesbe-

züglichen Modulnoten mit den jeweiligen Leistungs-

punkten multipliziert und durch die Anzahl der Leis-

tungspunkte dividiert werden. Dabei wird jeweils 

nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-

rücksichtigt; alle weiteren Stellen hinter dem 

Komma werden ohne Rundung gestrichen. 

 

 

§ 25 aufgehoben 

 

 

§ 26 Bachelorarbeit 

 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsleistung und 

die Abschlussarbeit des Studiengangs. Die Arbeit 

wird in der Regel im letzten Fachsemester des Ba-

chelorstudiengangs angefertigt. Sie wird in der Re-

gel studienbegleitend geschrieben. Die Arbeit soll 

zeigen, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat in der 

Lage ist, innerhalb begrenzter Zeit ein Problem aus 

einem Fach ihres bzw. seines Studiengangs mit wis-

senschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbei-

ten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Bei 

Zwei-Fächer-Studiengängen wird die Arbeit in der 

Regel im Erstfach geschrieben. Mit Zustimmung des 

Prüfungsausschusses des Erstfachs kann sie auch im 

Zweitfach geschrieben werden. 

 

(2) Für die Bachelorarbeit ist in der fach- bzw. studi-

engangspezifischen Ordnung ein Umfang von 6, 9 

oder 12 Leistungspunkten festzulegen. Thema, Auf-
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gabenstellung und Umfang der Arbeit sind entspre-

chend zu begrenzen. Wird die Bachelorarbeit im 

Zweitfach geschrieben, richtet sich die Bewertung 

mit Leistungspunkten nach der Ordnung des vom 

Studierenden gewählten Erstfachs. 

 

(3) Die Bachelorarbeit wird von einer vom Prüfungs-

ausschuss bestellten Prüferin bzw. Prüfer aufgege-

ben und betreut. Für die Wahl der Prüferin bzw. des 

Prüfers hat die Kandidatin bzw. der Kandidat ein 

Vorschlagsrecht. 

 

(4) Die jeweilige fach- bzw. studiengangspezifische 

Studien- und Prüfungsordnung regelt, ab welchem 

Zeitpunkt das Thema der Bachelorarbeit vergeben 

wird; dabei ist aber mindestens der erfolgreiche Ab-

schluss von Studien- und Prüfungsleistungen im 

Umfang von mindestens 75 Prozent der Gesamtzahl 

der im Studiengang zu absolvierenden Leistungs-

punkte abzüglich der Leistungspunkte für die Ab-

schlussarbeit und für die mögliche Disputation vor-

zusehen. Nach Erreichen der nach Satz 1 festgeleg-

ten Zulassungs-voraussetzungen für die Bachelorar-

beit hat die bzw. der Studierende Anspruch auf die 

unverzügliche Vergabe eines Themas. Für die Wahl 

des Themas hat die Kandidatin bzw. der Kandidat 

ein Vorschlagsrecht. Das Thema ist so rechtzeitig zu 

vergeben, dass die Arbeit bei Ausschöpfung der je-

weiligen Bearbeitungszeit (Absatz 5) bis zum Ende 

des letzten Studiensemesters bewertet werden kann. 

Das von der Betreuerin bzw. dem Betreuer verge-

bene Thema wird über die bzw. den Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses unverzüglich an die Kandi-

datin bzw. den Kandidaten ausgegeben. Die Aus-

gabe darf nur erfolgen, wenn die Kandidatin bzw. 

der Kandidat zum Zeitpunkt der Ausgabe in dem be-

treffenden Studiengang immatrikuliert ist. Das 

Thema ist von der Kandidatin bzw. der Kandidatin 

innerhalb von 14 Kalendertagen nach der Ausgabe 

beim Studienbüro über das hierfür vorgesehene For-

mular anzumelden. Näheres zu den formalen Anfor-

derungen an die Anmeldung wird auf den Internet-

seiten der Universität Potsdam veröffentlicht. Der 

Zeitpunkt der Ausgabe und der Zeitpunkt der An-

meldung werden dort aktenkundig gemacht. Erfolgt 

die Anmeldung nicht fristgemäß, ist ein neues 

Thema zu vergeben, sofern die Kandidatin bzw. der 

Kandidat die Gründe der Säumnis zu vertreten hat. 

 

(5) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beginnt 

mit der Anmeldung des Themas beim Studienbüro 

gemäß Absatz 4. Die Bearbeitungszeit richtet sich 

nach den in der fach- bzw. studiengangspezifischen 

Ordnung für die Arbeit vergebenen Leistungspunk-

ten: Bei Erarbeitung der Bachelorarbeit beträgt die 

Bearbeitungszeit bei einem Umfang der Arbeit von 

6 Leistungspunkten drei Monate, bei einem Umfang 

von 9 Leistungspunkten 20 Wochen und bei einem 

Umfang von 12 Leistungspunkten sechs Monate. 

Abweichend hiervon kann die bzw. der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses bei Ausgabe des Themas 

eine andere Bearbeitungszeit festlegen, wenn die Er-

arbeitung der Bachelorarbeit nicht parallel zum Be-

such von Lehrveranstaltungen erfolgt („Bearbeitung 

im Block“). In diesem Fall beträgt die Bearbeitungs-

zeit bei einem Umfang der Arbeit von 6 Leistungs-

punkten 23 Werktage, bei einem Umfang von 9 Leis-

tungspunkten 35 Werktage und bei einem Umfang 

von 12 Leistungspunkten 45 Werktage. Die Arbeit 

darf frühestens nach einem Drittel der Bearbeitungs-

zeit eingereicht werden; bei einer früheren Einrei-

chung gilt als Tag der Abgabe der Tag, an dem ein 

Drittel der Bearbeitungszeit erreicht wird, und die 

Frist für die Bewertung beginnt erst mit diesem 

Tage. 

 

(6) Die Bachelorarbeit ist vor Ablauf der Bearbei-

tungsfrist beim Studienbüro in elektronischer Form 

einzureichen. Näheres zu den Anforderungen an die 

Einreichung (zum Beispiel Dateiformate, Signaturen 

oder Archivexemplare) wird auf den Internetseiten 

der Universität Potsdam veröffentlicht. Sie ist mit 

Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis und einem 

Verzeichnis der benutzten Quellen und Hilfsmittel 

zu versehen. Die Passagen der Arbeit, die fremden 

Werken wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, 

müssen unter Angabe der Quellen gekennzeichnet 

sein. Die Arbeit soll in der Regel bei 6 Leistungs-

punkten 20 Seiten DIN A 4, bei 9 Leistungspunkten 

25 Seiten DIN A 4 und bei 12 Leistungspunkten 30 

Seiten DIN A 4 nicht überschreiten. Am Schluss der 

Arbeit hat die Kandidatin bzw. der Kandidat zu ver-

sichern, dass sie bzw. er die Arbeit selbstständig ver-

fasst und keine anderen Quellen und Hilfsmittel als 

die angegebenen benutzt hat. Reichen Studierende 

vor Ablauf der Bearbeitungsfrist die Bachelorarbeit 

mehrfach ein, ist die zuerst abgegebene Fassung Be-

wertungsgegenstand. 

 

(7) Versäumt die Kandidatin bzw. der Kandidat die 

Abgabefrist schuldhaft, so wird die Arbeit mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet. Im Falle der Säumnis 

aus Krankheit gilt § 14 Abs. 3; eine Fristverlänge-

rung erfolgt entsprechend der Dauer der nachgewie-

senen Prüfungsunfähigkeit. Liegt ein anderer wich-

tiger Grund für das Versäumen der Frist vor, kann 

die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

nach Rücksprache mit der Betreuerin bzw. dem Be-

treuer vor Ablauf der Bearbeitungsfrist gemäß Ab-

satz 5 eine angemessene Fristverlängerung in der 

Regel bis zu einem Monat gewähren; der für die Ver-

längerung der Bearbeitungszeit geltend gemachte 

wichtige Grund muss unverzüglich nach seinem 

Auftreten angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 

 

(8) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfenden aus 

dem Fachgebiet, auf das sich die Abschlussarbeit be-

zieht, zu prüfen und zu bewerten, wobei eine bzw. 

einer der Prüfer – in der Regel die erste Prüferin bzw. 

der erste Prüfer – die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 

3 HSPV erfüllen müssen. Die erste Prüferin bzw. der 

erste Prüfer ist grundsätzlich die Betreuerin bzw. der 

Betreuer, die bzw. der das Thema der Bachelorarbeit 
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gestellt hat. Die zweite Prüferin bzw. der zweite Prü-

fer wird vom Prüfungsausschuss bestellt; die Kandi-

datin bzw. der Kandidat hat hierfür ein Vorschlags-

recht. Die Arbeit ist von den Prüfenden d spätestens 

innerhalb von vier Wochen zu bewerten und zu be-

noten. Die Prüfenden begutachten die Arbeit schrift-

lich und begründen ihre Benotungen gemäß § 11 

Abs. 2 und 3. Beträgt die Differenz bei der Benotung 

mehr als 2,0 oder ist eine der Noten schlechter als 

„ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss 

eine dritte Prüferin bzw. ein dritter Prüfer bestellt. 

Bewerten zwei der dann drei Prüfer die Arbeit mit 

„nicht ausreichend“ (5,0), so lautet die Endnote der 

Arbeit „nicht ausreichend“ (5,0). Anderenfalls wird 

die Endnote der Arbeit aus dem nach der ersten 

Kommastelle ohne vorherige Rundung abgeschnitte-

nen arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten 

gebildet. Die Bekanntgabe der Benotungen erfolgt 

über das Campusmanagementsystem, sofern dieses 

für den jeweiligen Studiengang bzw. das jeweilige 

Studienfach zur Verfügung steht, im Falle des Nicht-

bestehens darüber hinaus durch das Studienbüro. 

 

(9) Eine mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertete Ba-

chelorarbeit kann nur einmal wiederholt werden. Für 

die Ausgabe und Anmeldung des neuen Themas gilt 

Absatz 4. 

 

(10) Das Thema kann durch Erklärung gegenüber 

dem Studienbüro einmal zurückgegeben werden. 

Die entsprechende Erklärung muss bei einer Bear-

beitungsdauer (Absatz 5) von drei bzw. viereinhalb 

Monaten bis zum Ende des ersten Monats der Bear-

beitungszeit und bei einer Bearbeitungsdauer von 

sechs Monaten bis zum Ende des zweiten Monats der 

Bearbeitungszeit eingehen. Bei der nach Tagen be-

messenen Bearbeitungszeit der Bearbeitung im 

Block betragen die entsprechenden Fristen 8 Werk-

tage bei einer Bearbeitungsdauer von 23 Werktagen, 

12 Werktage bei einer Bearbeitungszeit von 35 

Werktagen und 16 Werktage bei einer Bearbeitungs-

zeit von 45 Werktagen. Näheres zu den formalen 

Anforderungen an die Erklärung wird auf den Inter-

netseiten der Universität Potsdam veröffentlicht. 

Wird ein Thema zurückgegeben, so endet die Leis-

tungserfassung ohne Bewertung, es erlischt das 

Recht nach Satz 1 und es ist unverzüglich ein neues 

Thema nach Absatz 4 auszugeben. Die Rückgabe 

des Themas ist im Campusmanagementsystem zu 

vermerken, sofern dieses für den jeweiligen Studien-

gang bzw. das jeweilige Studienfach zur Verfügung 

steht. Bei der Wiederholung einer nicht bestandenen 

Bachelorarbeit besteht das Recht nach Satz 1 nur, 

wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der An-

fertigung der nicht bestandenen Bachelorarbeit von 

dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

(11) Die fach- bzw. studiengangspezifische Ordnung 

kann zur Verteidigung der Bachelorarbeit eine Dis-

putation vorsehen. In diesem Fall gilt § 30 Abs. 11 

entsprechend. 

 

(12) Die Bachelorarbeit ist eine Arbeit in deutscher 

Sprache, sofern die fach- bzw. studiengangspezifi-

sche Ordnung keine andere Sprache bestimmt. Mit 

Zustimmung der Betreuerin bzw. des Betreuers kann 

die Arbeit auch in englischer Sprache abgefasst wer-

den. Erklären beide Prüfer ihr Einverständnis, kann 

der Prüfungsausschuss auch eine Anfertigung der 

Arbeit in einer anderen Sprache zulassen. Ist die Ar-

beit nicht in deutscher Sprache verfasst, muss sie als 

Anhang eine kurze Zusammenfassung in deutscher 

Sprache enthalten. 

 

 

§ 27 Fach- und Gesamtnote des Bachelorab-

schlusses 

 

(1) Die Gesamtnote des Bachelorabschlusses beim 

Ein-Fach-Bachelor ist der mit den jeweiligen Leis-

tungspunkten gewichtete Mittelwert aller zugehöri-

gen Modulnoten, der Note für die berufsfeldspezifi-

schen Schlüsselkompetenzen und der Note für die 

Bachelorarbeit. Die nach Satz 1 ermittelte Gesamt-

note wird ohne vorherige Rundung nach der ersten 

Dezimalstelle hinter dem Komma abgeschnitten. 

 

(2) Die Note eines Fachs beim Zwei-Fächer-Ba-

chelor (Fachnote) ist der mit den jeweiligen Leis-

tungspunkten gewichtete Mittelwert aller dem jewei-

ligen Fach zugehörigen Modulnoten ohne Berück-

sichtigung der Bachelorarbeit. Dabei wird jeweils 

nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-

rücksichtigt; alle weiteren Stellen hinter dem 

Komma werden ohne Rundung gestrichen.  

 

(3) Die Gesamtnote des Bachelorabschlusses ergibt 

sich beim Zwei-Fächer-Bachelor durch die beiden 

Fachnoten, die Note für die berufsfeldspezifischen 

Schlüsselkompetenzen und die Note der Bachelorar-

beit im Verhältnis ihrer jeweiligen Leistungspunkt-

zahlen. Die nach Satz 1 ermittelte Gesamtnote wird 

ohne vorherige Rundung nach der ersten Dezimal-

stelle hinter dem Komma abgeschnitten. 

 

(3a) Die fach- oder studiengangspezifischen Ord-

nungen können für einzelne Module oder für Grup-

pen von Modulen und für die Bachelorarbeit von ab-

weichende Wichtungsfaktoren vorsehen, die zwi-

schen 0,5 und 3 liegen dürfen. In diesen Fällen be-

rechnen sich die Noten nach den Absätzen 1 bis 3 

wie folgt: Die gesondert gewichtete Note wird je-

weils mit der Anzahl der Leistungspunkte und dem 

Gewichtungsfaktor multipliziert, zu den nicht geson-

dert gewichteten Noten, die jeweils nur mit der An-

zahl der Leistungspunkte multipliziert werden, ad-

diert und anschließend durch die Summe der einbe-

zogenen Leistungspunkte der nicht gesondert ge-

wichteten Noten zuzüglich der einbezogenen Leis-

tungspunkte für die gesondert gewichtete Note oder 

gesondert gewichteten Noten, die mit dem jeweili-

gen Gewichtungsfaktor multipliziert werden, divi-

diert.  
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(4) Sofern die bzw. der Studierende mehr Wahl-

pflichtmodule erfolgreich abgeschlossen hat, als 

vom Leistungspunkteumfang für die Wahlpflicht-

module insgesamt vorgesehen sind, zählen für die 

Note des Studiengangs bzw. des Studienfachs die 

Wahlpflichtmodule, die die bzw. der Studierende ge-

genüber dem Studienbüro dafür benannt hat. Die Be-

nennung der Wahlpflichtmodule, die in die Note ein-

gehen sollen, muss spätestens bei Abgabe der Ba-

chelorarbeit über das hierfür bestimmte Formular er-

folgen. Näheres zu den formalen Anforderungen an 

die Benennung wird auf den Internetseiten der Uni-

versität Potsdam veröffentlicht. Die Benennung darf 

nur einmalig erfolgen. Ist bei Abgabe der Bachelor-

arbeit die Benennung nicht erfolgt, dann zählen die 

Wahlpflichtmodule in der Reihenfolge ihres Ab-

schlusses, bis die notwendige Anzahl an Wahl-

pflicht-Leistungspunkten erreicht ist. § 12 Abs. 2 

bleibt von dieser Regelung unberührt. Die übrigen 

Wahlpflichtmodule gehen nicht in die Gesamtnote 

ein, werden aber im Transcript of Records (Leis-

tungsübersicht) ausgewiesen. 

 

 

III. Besondere Bestimmungen für das Masterstu-

dium 

 

§ 27a  Zugang und Zulassung zum Masterstu-

dium 

 

Die Zulassung zu zulassungsbeschränkten Master-

studiengängen regelt eine Allgemeine Zugangs- und 

Zulassungsordnung zu den nicht lehramtsbezogenen 

Masterstudiengängen an der Universität Potsdam 

(Zulassungsordnung – ZulO) in Verbindung mit - 

dem Brandenburgisches Hochschulzulassungsgesetz 

(BbgHZG) und der danach erlassenen Verordnung. 

Den Zugang zum Masterstudiengang regelt § 10 

Abs. 5-6 BbgHG i.V.m. der Zulassungsordnung 

nach Satz 1 und den darauf beruhenden fach- bzw. 

studiengangspezifischen Zugangs- und Zulassungs-

ordnungen.  

 

 

§ 28 Arten des Masterstudiums  

 

(1) Masterstudiengänge sollen als stärker for-

schungsorientierte oder als stärker anwendungsori-

entierte Studiengänge konzipiert werden. 

 

(2) In der fach- bzw. studiengangspezifische Ord-

nung ist festzulegen, ob es sich um einen konsekuti-

ven oder um einen weiterbildenden Studiengang 

handelt.  

 

 

§ 29 Dauer und Gliederung des Masterstudi-

ums 

 

(1) Das Masterstudium wird grundsätzlich als Ein-

Fach-Studiengang durchgeführt. Fachfremde Inhalte 

sind im Einvernehmen mit dem anbietenden Fach als 

integrativer Bestandteil des Studiums in der fach- 

bzw. studiengangspezifischen Ordnung des Fachs 

auszuweisen. 

 

(2) Die Regelstudienzeit eines Master-Studiengangs 

beträgt zwei, drei oder vier Semester (60, 90 oder 

120 LP) einschließlich der Anfertigung der Master-

arbeit. Die Gesamtregelstudienzeit für ein Vollzeit-

studium in konsekutiven Studiengängen darf zehn 

Semester nicht überschreiten. Näheres zur Regelstu-

dienzeit eines Studiengangs regelt die fach- bzw. stu-

diengangspezifische Ordnung. Bei Teilzeitstudien-

gängen ist in der fach- bzw. studiengangspezifischen 

Ordnung die Regelstudienzeit entsprechend zu ver-

längern. 

 

(3) Das Studium gliedert sich in Pflicht- und gegebe-

nenfalls Wahlpflichtmodule, die im Modulkatalog 

jeder fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnung 

aufzuführen sind. Der Umfang des Studiums bemisst 

sich nach Leistungspunkten gemäß § 6. 

 

(4) Das Studium hat einen Umfang von 30 Leis-

tungspunkten je Semester (einschließlich der Leis-

tungspunkte für die Masterarbeit).  

 

(5) Die Studiengänge sind so zu gestalten, dass sie 

Zeiträume für Aufenthalte an ausländischen Hoch-

schulen und in der Praxis ohne Zeitverlust bieten 

(Mobilitätsfenster). 

 

 

§ 30 Masterarbeit 

 

(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsleistung und 

die Abschlussarbeit des Studiengangs. Sie wird in 

der Regel im letzten Fachsemester des Masterstudi-

ums angefertigt. Die Masterarbeit ist eigens für die 

jeweilige Masterprüfung und innerhalb des entspre-

chenden Studiengangs anzufertigen; die Anerken-

nung einer bereits anderweitig gefertigten Arbeit als 

Masterarbeit ist ausgeschlossen. Die Masterarbeit 

soll zeigen, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat 

in dem auf dem ersten berufsqualifizierenden Ab-

schluss aufbauenden Studium erweiterte und ver-

tiefte Fachkompetenzen erworben hat, Theorie und 

Empirie zu verbinden vermag und fähig ist, eine stär-

ker forschungs- oder stärker anwendungsorientierte 

Problemstellung auf fachwissenschaftlicher Grund-

lage mit fachwissenschaftlichen Methoden innerhalb 

einer vorgegebenen Frist zu bearbeiten und die Er-

gebnisse in formal, sprachlich und sachlich überzeu-

gender Weise darzustellen. 

 

(2) Die Masterarbeit wird studienbegleitend angefer-

tigt. Das Thema der Masterarbeit und der sich daraus 

ergebende notwendige Untersuchungsaufwand müs-

sen sich am Umfang orientieren, der nach Maßgabe 

der Festlegung in der jeweiligen fach- bzw. studien-

gangspezifischen Ordnung inklusive der Disputation 

15, 18, 21, 24, 27 oder 30 Leistungspunkte umfasst. 
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Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Arbeit 

sind entsprechend zu begrenzen. 

 

(3) Die Masterarbeit wird von einer bzw. einem vom 

Prüfungsausschuss bestellten Prüferin bzw. Prüfer 

aufgegeben und betreut. Für die Wahl der Prüferin 

bzw. des Prüfers hat die Kandidatin bzw. der Kandi-

dat ein Vorschlagsrecht. 

 

(4) Die jeweilige fach- bzw. studiengangspezifische 

Studien- und Prüfungsordnung regelt, ab welchem 

Zeitpunkt das Thema der Masterarbeit vergeben 

wird; dabei ist aber mindestens der erfolgreiche Ab-

schluss von Studien- und Prüfungsleistungen im 

Umfang von mindestens 75 Prozent der Gesamtzahl 

der im Studiengang zu absolvierenden Leistungs-

punkte abzüglich der Leistungspunkte für die Ab-

schlussarbeit und Disputation vorzusehen. Nach Er-

reichen der nach Satz 1 festgelegten Zulassungsvo-

raussetzungen für die Masterarbeit hat die bzw. der 

Studierende Anspruch auf die unverzügliche 

Vergabe eines Themas. Für die Wahl des Themas hat 

die Kandidatin bzw. der Kandidat ein Vorschlags-

recht. Das Thema ist so rechtzeitig zu vergeben, dass 

die Arbeit bei Ausschöpfung der jeweiligen Bearbei-

tungszeit (Absatz 5) bis zum Ende des letzten Studi-

ensemesters bewertet werden kann. Das von der Be-

treuerin bzw. dem Betreuer vergebene Thema wird 

über die bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses unverzüglich an die Kandidatin bzw. den 

Kandidaten ausgegeben. Die Ausgabe darf nur erfol-

gen, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum 

Zeitpunkt der Ausgabe in dem betreffenden Studien-

gang immatrikuliert ist. Das Thema ist von der Kan-

didatin bzw. dem Kandidaten innerhalb von 14 Ka-

lendertagen nach der Ausgabe beim Studienbüro 

über das hierfür vorgesehene Formular anzumelden. 

Näheres zu den formalen Anforderungen an die An-

meldung wird auf den Internetseiten der Universität 

Potsdam veröffentlicht. Der Zeitpunkt der Ausgabe 

und der Zeitpunkt der Anmeldung werden dort ak-

tenkundig gemacht. Erfolgt die Anmeldung nicht 

fristgemäß, ist ein neues Thema zu vergeben, sofern 

die Kandidatin bzw. der Kandidat die Gründe der 

Säumnis zu vertreten hat. 

 

(5) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beginnt 

mit der Anmeldung des Themas beim Studienbüro 

gemäß Absatz 4. Die Bearbeitungszeit richtet sich 

nach den in der fach- bzw. studiengangspezifischen 

Ordnung für die Arbeit vergebenen Leistungspunk-

ten. Die Bearbeitungszeit beträgt bei einem Umfang 

der Arbeit von 15-21 Leistungspunkten vier Monate, 

bei einem Umfang von 24-30 Leistungspunkten 

sechs Monate. Abweichend hiervon kann die bzw. 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bei Aus-

gabe des Themas eine andere Bearbeitungszeit fest-

legen, wenn die Erarbeitung der Masterarbeit nicht 

parallel zum Besuch von Lehrveranstaltungen er-

folgt („Bearbeitung im Block“). In diesem Fall be-

trägt die Bearbeitungszeit entsprechend dem Um-

fang der Arbeit für jeweils 3 Leistungspunkte 10 

Werktage. Die Arbeit darf frühestens nach einem 

Drittel der Bearbeitungszeit eingereicht werden; bei 

einer früheren Einreichung gilt als Tag der Abgabe 

der Tag, an dem ein Drittel der Bearbeitungszeit er-

reicht wird, und die Frist für die Bewertung beginnt 

erst mit diesem Tage. 

 

(6) Die Masterarbeit ist vor Ablauf der Bearbei-

tungsfrist beim Studienbüro in elektronischer Form 

einzureichen. Näheres zu den Anforderungen an die 

Einreichung (zum Beispiel Dateiformate, Signaturen 

oder Archivexemplare) wird auf den Internetseiten 

der Universität Potsdam veröffentlicht. Sie ist mit 

Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis und einem 

Verzeichnis der benutzten Quellen und Hilfsmittel 

zu versehen. Die Passagen der Arbeit, die fremden 

Werken wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, 

müssen unter Angabe der Quellen gekennzeichnet 

sein. Der Umfang der Arbeit soll in der Regel 3 Sei-

ten DIN A 4 pro Leistungspunkt nicht überschreiten. 

Am Schluss der Arbeit hat die Kandidatin bzw. der 

Kandidat zu versichern, dass sie bzw. er die Arbeit 

selbstständig verfasst und keine anderen Quellen und 

Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat. Reichen 

Studierende vor Ablauf Bearbeitungsfrist die Mas-

terarbeit mehrfach ein, ist die zuerst abgegebene Fas-

sung Bewertungsgegenstand. 

 

(7) Versäumt die Kandidatin bzw. der Kandidat die 

Abgabefrist schuldhaft, so wird die Arbeit mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) bewertet. Im Falle der Säumnis 

aus Krankheit gilt § 14 Abs. 3; eine Fristverlänge-

rung erfolgt entsprechend der Dauer der nachgewie-

senen Prüfungsunfähigkeit. Liegt ein anderer wich-

tiger Grund für das Versäumen der Frist vor, kann 

die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

nach Rücksprache mit der Betreuerin bzw. dem Be-

treuer vor Ablauf der Bearbeitungsfrist gemäß Ab-

satz 5 eine angemessene Fristverlängerung in der 

Regel bis zu einem Monat gewähren; der für die Ver-

längerung der Bearbeitungszeit geltend gemachte 

wichtige Grund muss unverzüglich nach ihrem Auf-

treten angezeigt und glaubhaft gemacht werden.  

 

(8) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfenden aus dem 

Fachgebiet, auf das sich die Abschlussarbeit bezieht, 

zu prüfen und zu bewerten, wobei eine bzw. einer 

der Prüfer – in der Regel die erste Prüferin bzw. der 

erste Prüfer – die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 3 

HSPV erfüllen müssen. Die erste Prüferin bzw. der 

erste Prüfer ist grundsätzlich die Betreuerin bzw. der 

Betreuer. Die zweite Prüferin bzw. der zweite Prüfer 

wird vom Prüfungsausschuss bestellt; die Kandida-

tin bzw. der Kandidat hat hierfür ein Vorschlags-

recht. Die Arbeit ist von den Prüfenden innerhalb 

von sechs Wochen zu bewerten und zu benoten. Die 

Prüfenden begutachten die Arbeit schriftlich und be-

gründen ihre Benotungen gemäß § 11 Abs. 2 und 3. 

Beträgt die Differenz bei der Benotung mehr als 2,0 

oder ist eine der Bewertungen schlechter als „ausrei-

chend“, so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte 

Prüferin bzw. ein dritter Prüfer bestellt. Bewerten 
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zwei der dann drei Prüfer die Arbeit mit „nicht aus-

reichend“ (5,0), so lautet die Endnote der Arbeit 

„nicht ausreichend“ (5,0). Anderenfalls wird die 

Endnote der Arbeit aus dem nach der ersten Kom-

mastelle ohne vorherige Rundung abgeschnittenen 

arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten ge-

bildet. Die Bekanntgabe der Benotungen erfolgt 

über das Campusmanagementsystem, sofern dieses 

für den jeweiligen Studiengang bzw. das jeweilige 

Studienfach zur Verfügung steht, im Falle des Nicht-

bestehens darüber hinaus durch das Studienbüro. 

 

(9) Eine mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertete 

Masterarbeit kann nur einmal wiederholt werden. 

Für die Ausgabe und Anmeldung des neuen Themas 

gilt Absatz 4. 

 

(10) Das Thema kann durch Erklärung gegenüber 

dem Studienbüro einmal zurückgegeben werden. 

Die entsprechende Erklärung muss bei einer Bear-

beitungsdauer (Absatz 5) von drei bzw. vier Mona-

ten bis zum Ende des ersten Monats der Bearbei-

tungszeit und bei einer Bearbeitungsdauer von sechs 

Monaten bis zum Ende des zweiten Monats der Be-

arbeitungszeit eingehen. Bei der nach Tagen bemes-

senen Bearbeitungszeit der Bearbeitung im Block 

beträgt die entsprechende Frist entsprechend dem 

Umfang der Arbeit jeweils einen Werktag pro Leis-

tungspunkt. Näheres zu den formalen Anforderun-

gen an die Erklärung wird auf den Internetseiten der 

Universität Potsdam veröffentlicht. Wird ein Thema 

zurückgegeben, so endet die Leistungserfassung 

ohne Bewertung, es erlischt das Recht nach Satz 1 

und es ist unverzüglich ein neues Thema nach Ab-

satz 4 auszugeben. Die Rückgabe des Themas ist im 

Campusmanagementsystem zu vermerken, sofern 

dieses für den jeweiligen Studiengang bzw. das je-

weilige Studienfach zur Verfügung steht. Bei der 

Wiederholung einer nicht bestandenen Masterarbeit 

besteht das Recht nach Satz 1 nur, wenn die Kandi-

datin bzw. der Kandidat bei der Anfertigung der 

nicht bestandenen Masterarbeit von dieser Möglich-

keit keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

(11) Zur Verteidigung der Arbeit setzt der Prüfungs-

ausschuss nach Abgabe der Arbeit eine Disputation 

an. Die Disputation findet nur statt, wenn die Arbeit 

gemäß Absatz 8 mit der Endnote „ausreichend“ (4,0) 

oder besser benotet worden ist. Die Disputation wird 

von einer Prüfungskommission bewertet. Die Prü-

fungskommission besteht aus den Prüfern und in der 

Regel einem Beisitzer. Die Disputation umfasst ei-

nen 20minütigen mündlichen Vortrag und ein 

30minütiges Prüfungsgespräch; sie ist zu protokol-

lieren. Sie kann im Fall einer Bewertung mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) einmal wiederholt werden. Die 

Bewertung der Disputation geht zu 25 Prozent in die 

Bewertung der Gesamtleistung der Masterarbeit ein. 

Die Disputation findet universitätsöffentlich statt; 

auf Antrag der bzw. des Studierenden ist die Öffent-

lichkeit auszuschließen.  

 

(12) Die Masterarbeit ist eine Arbeit in deutscher 

Sprache, sofern die fach- bzw. studiengangspezifi-

sche Ordnung keine andere Sprache bestimmt. Mit 

Zustimmung der Betreuerin bzw. des Betreuers kann 

die Arbeit auch in englischer Sprache abgefasst wer-

den. Erklären beide Prüfer ihr Einverständnis, kann 

der Prüfungsausschuss auch eine Anfertigung der 

Arbeit in einer anderen Sprache zulassen. Ist die Ar-

beit nicht in deutscher Sprache verfasst, muss sie als 

Anhang eine kurze Zusammenfassung in deutscher 

Sprache enthalten. 

 

(13) Bei Teilzeitstudiengängen soll die fachspezifi-

sche Ordnung längere als die in Absatz 5 Satz 3 und 

5 sowie Absatz 10 Satz 2 und 3 genannten Fristen für 

die Bearbeitung der Masterarbeit bzw. die Rückgabe 

des Themas festlegen, soweit dies nach der Gesamt-

ausrichtung des Studiengangs geboten ist. Die Frist-

verlängerung soll sich am Verhältnis des Semester-

Workloads eines Vollzeit-studiums (30 LP/Semes-

ter) zum durchschnittlichen Semester-Workload des 

Teilzeitstudiengangs (berechnet in LP pro Semester 

anhand des Gesamt-workloads und der Regelstudi-

enzeit) orientieren. Die jeweiligen Fristen dürfen 

maximal verdoppelt werden. 

 

 

§ 31 Gesamtnote des Masterabschlusses 

 

(1) Die Gesamtnote des Masterabschlusses ist der 

mit den jeweiligen Leistungspunkten gewichtete 

Mittelwert aller zugehörigen Modulnoten und der 

Note für die Masterarbeit. Die nach Satz 1 ermittelte 

Gesamtnote wird ohne vorherige Rundung nach der 

ersten Dezimalstelle abgeschnitten. 

 

(1a) Die fach- oder studiengangspezifischen Ord-

nungen können für einzelne Module oder für Grup-

pen von Modulen und für die Masterarbeit abwei-

chende Wichtungsfaktoren vorsehen, die bei Modu-

len zwischen 0,5 und 3 liegen dürfen. In diesen Fäl-

len berechnet sich die Gesamtnote wie folgt: Die ge-

sondert gewichtete Note wird jeweils mit der Anzahl 

der Leistungspunkte und dem Gewichtungsfaktor 

multipliziert, zu den nicht gesondert gewichteten 

Noten, die jeweils nur mit der Anzahl der Leistungs-

punkte multipliziert werden, addiert und anschlie-

ßend durch die Summe der einbezogenen Leistungs-

punkte der nicht gesondert gewichteten Noten zu-

züglich der einbezogenen Leistungspunkte für die 

gesondert gewichtete Note oder gesondert gewichte-

ten Noten, die mit dem jeweiligen Gewichtungsfak-

tor multipliziert werden, dividiert. 

 

(2) Sofern die bzw. der Studierende mehr Wahl-

pflichtmodule erfolgreich abgeschlossen hat, als 

vom Leistungspunkteumfang für die Wahlpflicht-

module insgesamt vorgesehen sind, zählen für die 

Note des Studiengangs bzw. des Studienfachs die 

Wahlpflichtmodule, die die bzw. der Studierende ge-

genüber dem Studienbüro dafür benannt hat. Die Be-
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nennung der Wahlpflichtmodule, die in die Note ein-

gehen sollen, muss spätestens bei Abgabe der Mas-

terarbeit über das hierfür bestimmte Formular erfol-

gen. Näheres zu den formalen Anforderungen an die 

Benennung wird auf den Internetseiten der Universi-

tät Potsdam veröffentlicht. Die Benennung darf nur 

einmalig erfolgen. Ist bei Abgabe Masterarbeit die 

Benennung nicht erfolgt, dann zählen die Wahl-

pflichtmodule in der Reihenfolge ihres Abschlusses, 

bis die notwendige Anzahl an Wahlpflicht-Leis-

tungspunkten erreicht ist. § 12 Abs. 2 bleibt von die-

ser Regelung unberührt. Die übrigen Wahlpflicht-

module gehen nicht in die Gesamtnote ein, werden 

aber im Transcript of Records (Leistungsübersicht) 

ausgewiesen. 

 

 

IV. Kooperationsstudiengänge 

 

§ 31a Kooperationsstudiengänge 

 

Bei Kooperationsstudiengängen kann eine gemein-

same fach- bzw. studiengangspezifische Ordnung 

der Kooperationspartner vorsehen, dass statt der 

Bestimmungen der §§ 9 – 31 Regelungen der Koope-

rationspartner Anwendung finden, soweit diese den 

Bestimmungen des BbgHG und der HSPV entspre-

chen. Abweichend von § 2 Abs. 1 kann die Studien- 

und Prüfungsordnung die Einrichtung eines gemein-

samen Prüfungsausschusses und dessen Zusammen-

setzung regeln. 

 

 

V. Schlussbestimmungen 

 

§ 32 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

und Übergangsbestimmungen 

 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-

fentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Universität Potsdam in Kraft. Gleichzeitig tritt 

die Allgemeine Ordnung für die nicht lehramtsbezo-

genen Bachelor- und Masterstudiengänge an der 

Universität Potsdam (BAMA-O) vom 24. September 

2009 (AmBek. UP Nr. 9/2009 S. 160), zuletzt geän-

dert durch Satzung vom 20. Oktober 2010 (AmBek. 

UP Nr. 1/2011 S. 21), außer Kraft. Der Anwen-

dungsbereich dieser Ordnung und die Weitergeltung 

der bisherigen BAMA-O vom 24. September 2009 

in der jeweils maßgeblichen Fassung richten sich 

nach den folgenden Absätzen. 

 

(2) Die §§ 23 bis 25 dieser Ordnung sind erst ab dem 

Wintersemester 2013/2014 anzuwenden. Die Sat-

zung zum „Modulkatalog berufsfeldspezifische 

Schlüsselkompetenzen“ (§ 23 Abs. 5) ist so rechtzei-

tig zur erarbeiten, dass sie spätestens zum 1. Oktober 

2013 in Kraft treten kann.  

 

(3) Diese Ordnung gilt ab dem 1. April 2013 für alle 

Studierende, die in einem Bachelor- oder Masterstu-

diengang immatrikuliert sind oder werden. Bis zum 

31. März 2013 ist die bisherige BAMA-O anzuwen-

den. Bei Widersprüchen dieser Ordnung mit der ent-

sprechenden fach- bzw. studiengangspezifischen 

Ordnung bzw. der bisherigen BAMA-O gehen mit 

Erreichen des 1. Aprils 2013 die Bestimmungen die-

ser Ordnung denen der fach- bzw. studiengangspezi-

fischen Ordnung und der bisherigen BAMA-O vor. 

Die §§ 1 bis 5, § 13 Abs. 3 sowie die §§ 23 bis 32 

dieser Ordnung gelten für Studierende, die in einem 

Bachelor- oder Masterstudiengang studieren bzw. 

immatrikuliert werden, dessen fach- bzw. studien-

gangspezifische Ordnung nicht auf dem Belegpunk-

tesystem im Sinne der Rahmenordnung nach Absatz 

4 beruht, ab dem 1. April 2013 aber nur, soweit die 

fach- bzw. studiengangspezifische Ordnung keine 

anderweitigen Regelungen enthält; § 1 Abs. 3 ist in-

soweit nicht anzuwenden. 

 

(4) Für Studierende, die in einem Bachelor- oder 

Masterstudiengang studieren, dessen fach- bzw. stu-

diengangspezifische Ordnung auf dem Belegpunkte-

system im Sinne der Rahmenordnung für das Ba-

chelor- und Masterstudium an der Universität Pots-

dam vom 16. März 2006 (AmBek. UP Nr. 3/2006 S. 

22), zuletzt geändert durch Satzung vom 24. Septem-

ber 2009 (AmBek. UP Nr. 9/2009 S. 173) beruht, ist 

diese Ordnung nicht anzuwenden. 

 

(5) Änderungen der fach- bzw. studiengangspezifi-

schen Ordnung eines Bachelor- bzw. Masterstudien-

gangs, über die der Fakultätsrat nach dem In-Kraft-

Treten dieser Ordnung entscheidet, müssen den 

Bestimmungen dieser Ordnung entsprechen, soweit 

nicht im Einzelfall fach- bzw. studiengangspezifi-

sche bzw. Vertrauensschutzgründe entgegenstehen, 

die auch nicht durch Übergangsbestimmungen aus-

geräumt werden können. § 1 Abs. 4 ist anzuwenden. 

Die vorstehenden Sätze gelten auch für Ordnungen, 

die auf dem Belegpunktesystem im Sinne der Rah-

menordnung beruhen, soweit sich aus diesem Sys-

tem keine zwingenden Hinderungsgründe ergeben. 

 

(6) Unbeschadet der Absätze 3 und 4 sind alle vor 

In-Kraft-Treten dieser Ordnung erlassenen fach- 

bzw. studiengangspezifischen Ordnungen an die 

Bestimmungen dieser Ordnung anzupassen. Bis zu 

ihrem Außer-Kraft-Treten gelten sie weiterhin in al-

len ihren Bestimmungen. Die Absätze 3 und 4 blei-

ben unberührt. 

 

(7) Die auf der Grundlage dieser Ordnung erlassenen 

fach- bzw. studiengangspezifischen Ordnungen re-

geln in ihren Übergangsbestimmungen, dass die zu-

vor erlassenen fach- bzw. studiengangspezifischen 

Ordnungen nach Ablauf der doppelten Regelstudien-

zeit nach In-Kraft-Treten der jeweiligen neuen fach- 

bzw. studiengangspezifischen Ordnung außer Kraft 

treten; in Studiengängen nach § 31a und in Studien-

gängen, dessen Studien- und ein verpflichtendes 

Doppelstudium mit einem Studiengang ohne Ba-

chelor- oder Masterabschluss (integrierte Studien-



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 4 vom 3.3.2026 - Seite 101 - 127 

 

gänge) vorsieht, darf die Studien- und Prüfungsord-

nung Abweichendes regeln. Studierende, die bei In-

Kraft-Treten der jeweiligen neuen fach- bzw. studi-

engangspezifischen Ordnung noch nach der zuvor 

erlassenen fach- bzw. studiengangspezifischen Ord-

nung studieren, können auf Antrag bis ein Jahr nach 

dem In-Kraft-Treten der jeweiligen neuen fach- bzw. 

studiengangspezifischen Ordnung in die neue Ord-

nung wechseln. Bisher erbrachte Leistungen werden 

nach den Bestimmungen des § 16 übertragen. Stu-

dierende, die nach Ablauf der Frist nach Satz 1, noch 

nach der zuvor erlassenen Ordnung studieren, wer-

den von Amts wegen in die neue fach- bzw. studien-

gangspezifische Ordnung überführt. 
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Anhang 1 (zu § 5 Abs. 2): Vorlagen für die Modulbeschreibungen 

 

Variante 1 

 

Name des Moduls: 
Anzahl der Leistungspunkte 

(LP): 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-

pflichtmodul): 

 

Inhalte und Qualifikationsziele 

des Moduls: 

 

Modul(teil)prüfung(en) (Anzahl, 

Form, Umfang): 

 

Selbstlernzeit (in Zeitstunden (h)):  

 

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontaktzeit 

(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-

tungsbegleiten-

de Modul(teil)-

prüfung(en) 

(Anzahl, Form, 

Umfang) 

Für den Ab-

schluss des Mo-

duls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

…     

…     

…     

 

Häufigkeit des Angebots:  

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul:  

Anbietende Lehreinheit(en):  

 

 

Variante 2 

 

Name des Moduls: 
Anzahl der Leistungspunkte 

(LP): 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-

pflichtmodul): 
 

Inhalte und Qualifikationsziele 

des Moduls: 
 

Modul(teil)prüfung(en) (An-

zahl, Form, Umfang, Arbeitsauf-

wand in LP): 

 

 

Veranstaltungen (Lehrformen) 

Kontakt-

zeit 

(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 

(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-

tungsbegleiten-

de Modul(teil)-

prüfung(en) 

(Anzahl, Form, 

Umfang) 

Arbeits-

aufwand 

gesamt 

(in LP) 

Für den Ab-

schluss des 

Moduls 

Für die Zulas-

sung zur Mo-

dulprüfung 

…      

…      

…      

 

Häufigkeit des Angebots:  

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul:  

Anbietende Lehreinheit(en):  
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Anhang 2 (zu § 5 Abs. 5): Empfohlene Verteilung der Leistungspunkte (LP) für Zwei-Fächer-Bachelor-

Studiengänge (Vollzeitstudium) 

 

Fachsemester 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS Summe 

Erstfach 12 12 12 12 12 30 90 LP 

Zweitfach 12 12 12 12 12 -- 60 LP 

Schlüsselkom-

petenzen 

6 6 6 6 6 -- 30 LP 

Summe 30 30 30 30 30 30 180 LP 

 

 

Anhang 3 (zu § 23 Abs. 3): Akademische Grundkompetenzen 

 

Die Module im Bereich wissenschaftliches Arbeiten/ wissenschaftliche Praxis zielen vorwiegend auf den Erwerb 

von fachnahen Methodenkompetenzen, die die individuelle Studierfähigkeit erhöhen. Dazu gehören insbesondere 

die Bereiche: 

- Selbstreflexion, Lernstandsanalyse, individuelle Lern- und Planungsstrategien  

- Erarbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen 

- Beschaffung von Informationen und Literatur 

- Lesen und Verstehen wissenschaftlicher Texte 

- Verfassen wissenschaftlicher Texte 

- Erstellung schriftlicher Arbeiten 

- Erstellung von Referaten und Vorträgen 

- Anwendung spezieller Präsentationstechniken 

- Akademischer Diskurs und wissenschaftliche Diskussion mündlich/schriftlich 

Die Vermittlung der Kompetenzen erfolgt fachintegrativ.  

 


